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A Allgemeines 

A.1 Handhabung 

Änderungen und Ergänzungen zu dieser Organisationsbeschreibung werden im Dachverband 
in Zusammenarbeit mit den Abteilungen IESV (Verbindungsstelle) und IT-ORG im Rahmen von 
EGDA („Elektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch“) durchgeführt. 

Ihr Ansprechpartner für Fragen im Zusammenhang mit dieser Organisationsbeschreibung ist 
der HVB (IT-ORG). 

Im Kapitel A.4.1 werden Änderungen und Ergänzungen zur Vorversion der Organisationsbe-
schreibung aufgelistet. 

Die grundlegenden Rahmenbedingungen und Konzepte für die vorliegende Organisationsbe-
schreibung sind der aktuellen Version der allgemeinen Organisationsbeschreibung EGDA – E-
ESSI zu entnehmen. Gemeinsam mit allen Datenformatspezifikationen (XSD – Schemadateien) 
definieren die genannten EGDA Artefakte die Minimalanforderungen an Anwendungen für den 
grenzüberschreitenden elektronischen Datenaustausch.  

Die Veröffentlichung erfolgt sowohl im Internet als auch im SV Intranet: 

- Im SV-Intranet unter EDV-Informationen/EDV-Projekte/Organisationsbeschreibun-

gen/EGDA  

- Im Internet unter https://www.sozialversicherung.at/egda 

A.2 Zweck des Dokuments 

Das Dokument beschreibt den elektronischen Austausch von Sozialversicherungsdaten über 
das EESSI System im Sektor Krankheit.  

Insbesondere beschreibt dieses Dokument die spezifische Definition der einzelnen Geschäfts-
prozesse und die damit verbundenen Datenformate.  

In der ersten Version dieses Dokuments ist nur eine Teilmenge aller Geschäftsprozesse (im 
Folgenden Business Use Cases oder BUCs genannt) im Bereich Krankheit enthalten. Die wei-
teren Prozesse werden sukzessive in neuen Versionen ergänzt. 

A.3 Besondere Anmerkungen 

Gemäß der allgemeinen Organisationsbeschreibung zum elektronischen grenzübergreifenden 
Datenaustausch - Version 2.0 ist die Identifizierung relevanter Geschäftsprozesse für einen Trä-
ger in unterschiedlichen Rollen (Starter, anderer Teilnehmer) als Aufgabe seitens der Träger 
selbst wahrzunehmen. Die dabei identifizierten Geschäftsprozesse sind an den Dachverband zu 
melden um dort die technische und fachliche Konfiguration für die Zugangsstelle durchzufüh-
ren. 
  

https://www.sozialversicherung.at/egda
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A.4 Versionshinweise 

 

Version Veröffentlichung Wirksamkeit Autor 

1.0 01.09.2017 03.09.2018 Katharina Hilmar, Gerd 

Bauer, Regina Tiroch (QS) 

1.1 28.02.2018 28.02.2019 Katharina Hilmar, Gerd 

Bauer, Jacqueline Gäns-

ler, Regina Tiroch (QS) 

1.2 15.06.2018 15.06.2019 Katharina Hilmar, Gerd 

Bauer, Jacqueline Gäns-

ler, Regina Tiroch (QS) 

1.3 31.07.2018 31.07.2018 Katharina Hilmar, Gerd 

Bauer, Jacqueline Gäns-

ler, Regina Tiroch (QS) 

2.0 20.12.2019 27.04.2020 Katharina Hilmar, Gerd 

Bauer, Regina Tiroch (QS) 

3.0 31.10.2022 31.10.2023 EGDA-Team 

4.0 21.05.2025 23.02.2026 EGDA-Team 

 
Die Erstversion wird ein Jahr nach Veröffentlichung wirksam. Für Pilotsysteme gilt eine unmit-
telbare Wirksamkeit. Grundsätzlich werden Änderungen und Ergänzungen im Zeitraum von 6 
Monaten, frühestens jedoch 3 Monate (mit Absprache der betroffenen Parteien) nach Veröf-
fentlichung wirksam. 
 
In Ausnahmefällen kann die Zeitspanne zwischen Veröffentlichung und Wirksamkeit auch ver-
kürzt werden (z.B. bei Erweiterung von Codetabellen, zusätzliche Erklärungen, Problemstellun-
gen mit sofortigem Handlungsbedarf oder bei kurzfristigen gesetzlichen Änderungen). 
 

A.4.1 Änderungen bzw. Ergänzungen zur Vorversion 

 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Version 1.0: 

 

Art Kapitel Erklärung 

Erstellung Gesamtes  
Dokument 

Erstellung des Dokuments Version 1.0 mit den Geschäfts-
fällen S_BUC_01, S_BUC_01a, S_BUC_02 S_BUC_03, 
S_BUC_04, S_BUC_05 

 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Version 1.1: 

 

Art Kapitel Erklärung 
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Erweiterung Gesamtes Doku-
ment 

Erweiterung um S_BUC_06, S_BUC_12, S_BUC_14, 
S_BUC_14a, S_BUC_14b, S_BUC_24 

 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Version 1.2: 

 

Art Kapitel Erklärung 

Erweiterung Gesamtes Doku-
ment 

Erweiterung um S_BUC_15, S_BUC_17, S_BUC_17a, 
S_BUC_18, S_BUC_18a 

Erweiterung Gesamtes Doku-
ment 

Ergänzung der Verwendung von AD_BUC_11 und 
AD_BUC_12 

Änderung Gesamtes Doku-
ment 

Liste der möglichen Transaktionszustände in Beilage A 
ausgelagert 

 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Version 1.3: 

 

Art Kapitel Erklärung 

Erweiterung Gesamtes Doku-
ment 

Erweiterung um S_BUC_08, S_BUC_09, S_BUC_11 

Änderung Kapitel F und G Änderung der Bezeichnung von Geschäftsprozessen und 
SEDs 

 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Version 2.0: 
 

Art Kapitel Erklärung 

Formale Ände-
rungen 

Gesamtes Doku-
ment 

Anpassungen betreffend SV-OG 

Änderung Gesamtes Doku-
ment 

Liste der möglichen Transaktionszustände in zusammen-
gefasster Tabelle „Transaktionszustände 2.0.0“ unter  
EGDA - Datenaustausch über das  
EESSI-System/Technische Dateien publiziert. 

 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Version 3.0: 

 

Art Kapitel Erklärung 

Formale Ände-
rungen 

Gesamtes Doku-
ment 

Anpassungen betreffend Datenmodell 3.0.0 

Erweiterung Kapitel J.3.1.6 Ergänzung der Verwendung von AD_BUC_06 im 
S_BUC_06 

Erweiterung Kapitel K.3.1.6 Ergänzung der Verwendung von AD_BUC_06 im 
S_BUC_07 
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Erweiterung Kapitel N.3.1.6 Ergänzung der Verwendung von AD_BUC_06 im 
S_BUC_11 

Erweiterung Kapitel S.3.1.6 Ergänzung der Verwendung von AD_BUC_06 im 
S_BUC_15 

Erweiterung Kapitel V Ergänzung der Verwendung des SED S050N (Widerspruch 
gegen das Datum der Eintragung) 

 
Änderungen bzw. Ergänzungen der Version 4.0: 

 

Art Kapitel Erklärung 

Formale Ände-
rungen 

Gesamtes Doku-
ment 

Anpassungen betreffend Datenmodell 4.0.0 

Erweiterung Kapitel D.3.1.6 Hinzufügung des alternativen Ablaufs C 

Erweiterung Kapitel D.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_01 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Formale Ände-
rung 

Kapitel D.3.2 Adaptierung des Diagramms unter D.3.2 Grafische Dar-
stellung 

Erweiterung Kapitel E.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_01a bereits 
nach Schritt (3) gestartet werden 

Formale Ände-
rung 

Kapitel E.3.2 Adaptierung des Diagramms unter E.3.2 Grafische Darstel-
lung 

Erweiterung Kapitel F.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_02 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel G.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_03 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Formale Ände-
rung 

Kapitel G.3.2 Adaptierung des Diagramms unter G.3.2 Grafische Dar-
stellung 

Erweiterung Kapitel H.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_04 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Formale Ände-
rung 

Kapitel H.3.2 Adaptierung des Diagramms unter H.3.2 Grafische Dar-
stellung 

Erweiterung Kapitel I.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_05 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel J.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_06 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel K.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_07 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel L.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_08 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel M.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_09 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel N.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_11 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel O.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_12 auch vom 
Fallstarter gestartet werden 
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Erweiterung Kapitel P.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_14 auch vom 
Fallstarter gestartet werden 

Erweiterung Kapitel Q.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_14a auch vom 
Fallstarter gestartet werden 

Erweiterung Kapitel R.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_14b auch vom 
Fallstarter gestartet werden 

Erweiterung Kapitel S.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_15 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel T.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_17 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Erweiterung Kapitel U.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_17a auch vom 
Fallstarter gestartet werden 

Erweiterung Kapitel V.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_18 bereits nach 
Schritt (3) gestartet werden 

Änderung Kapitel W Änderung des S_BUC_18a von multilateral auf bilateral 

Erweiterung Kapitel W.3.1.6 Der alternative Ablauf HB kann im S_BUC_18a bereits 
nach Schritt (3) gestartet werden 
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B Geschäftsprozesse im Sektor Krankheit 
Geschäftsprozess S_BUC_01 - Anspruchsbescheinigung – Wohnort außerhalb des zuständigen 
Mitgliedstaates ohne PD 

Geschäftsprozess S_BUC_01a - Anspruchsbescheinigung – Wohnort außerhalb des zuständigen 
Mitgliedstaates ohne PD - Anspruchsbescheinigung vom zuständigen Staat ausgestellt 

Geschäftsprozess S_BUC_02 - Anspruchsbescheinigung – Wohnort außerhalb des zuständigen 
Mitgliedstaates mit PD 

Geschäftsprozess S_BUC_03 Stornierung der Anspruchsbescheinigung 

Geschäftsprozess S_BUC_04 - Stornierung der Eintragung 

Geschäftsprozess S_BUC_05 - Notwendige Behandlung im Aufenthaltsmitgliedstaat – Antrag 
auf Anspruchsbescheinigung 

Geschäftsprozess S_BUC_06 – Notwendige oder geplante Behandlung - Erstattungssätze 

Geschäftsprozess S_BUC_07 – Geplante Behandlung – Informationen zur Verfügbarkeit der 
Sachleistung 

Geschäftsprozess S_BUC_08 – Geplante Behandlung - Anforderung einer Anspruchsbescheini-
gung im Aufenthaltsmitgliedstaat (Wohnsitz nicht im zuständigen Mitgliedstaat) 

Geschäftsprozess S_BUC_09 – Geplante Behandlung - Antrag auf Verlängerung der Anspruchs-
bescheinigung im Aufenthaltsmitgliedstaat 

Geschäftsprozess S_BUC_11 – Dringende lebensnotwendige Behandlung – Antrag auf Geneh-
migung im Wohnsitzmitgliedstaat 

Geschäftsprozess S_BUC_12 - Antrag auf Geldleistungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit 

Geschäftsprozess S_BUC_14 - Information über die Zahlung oder Nichtzahlung von Geldleis-
tungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit 

Geschäftsprozess S_BUC_14a – Informationen zu Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit – mit-
geteilt von der zuständigen Institution 

Geschäftsprozess S_BUC_14b - Informationen zu Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit – mit-
geteilt von der Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat 

Geschäftsprozess S_BUC_15 – Antrag auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit 

Geschäftsprozess S_BUC_17 – Information über Zahlung von Geldleistungen bei Pflegebedürf-
tigkeit 

Geschäftsprozess S_BUC_17a – Änderung des Anspruchs auf Pflegesachleistungen 

Geschäftsprozess S_BUC_18 - Anforderung einer Anspruchsbescheinigung für ehemalige 
Grenzgänger 

Geschäftsprozess S_BUC_18a - Widerruf der Anspruchsbescheinigung eines ehemaligen Grenz-
gängers / Familienangehörigen eines ehemaligen Grenzgängers 

Geschäftsprozess S_BUC_24 – Zusammenrechnung von Zeiten – Art des Versicherungsrisikos: 
Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft 
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C Relevante E-Formulare und mobile Dokumente 
Sämtliche ehemalige E-Formulare werden durch den Einsatz von EESSI durch entsprechende 
SEDs ersetzt. Die folgende Tabelle soll einen Überblick darüber geben, welche E-Formulare mit 
welchen SEDs gleichgesetzt werden können.  

Obwohl die Verwendung der mobilen Dokumente (PDs) nicht innerhalb des Aufgabenbereichs 
von EESSI liegt, werden diese der Vollständigkeit halber in der folgenden Aufstellung ebenfalls 
erwähnt. Mobile Dokumente werden nicht durch SEDs ersetzt, sondern finden weiterhin auch 
nach dem Einsatz von EESSI Verwendung. 

 

Mobiles 
Dokument 
(PD) 

Zweck E-Formular SED 

S1 Bescheinigung über den 
Anspruch auf Sachleis-
tungen bei Krankheit 

 

E106 – Bescheinigung 
des Anspruchs der in ei-
nem anderen als dem zu-
ständigen Staat wohnen-
den Versicherten auf 
Sachleistungen bei 
Krankheit und Mutter-
schaft 

E109 – Bescheinigung 
zur Eintragung der Fami-
lienangehörigen der Ver-
sicherten und für die 
Führung der Verzeich-
nisse 

E120 – Bescheinigung 
über den Anspruch des 
Rentenantragstellers 
und seiner Familienan-
gehörigen auf Sachleis-
tungen 

E121 – Bescheinigung 
über die Eintragung der 
Rentenberechtigten und 
ihrer Familienangehöri-
gen und die Führung der 
Verzeichnisse 

 

S072N - Anspruchsbe-
scheinigung – Wohnort 

S073N - Information 
über die Eintragung – 
Wohnort 

 

S2 Anspruch auf geplante 
Behandlung 

E112 – Bescheinigung 
über die Weitergewäh-
rung der Leistungen der 

S010N - Antwort auf Be-
antragung einer An-
spruchsbescheinigung – 
geplante Behandlung 
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Kranken- und Mutter-
schaftsversicherung 

außerhalb des Wohn-
mitgliedstaats 
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D Geschäftsprozess S_BUC_01 - Anspruchsbescheinigung – Wohnort 
außerhalb des zuständigen Mitgliedstaates ohne PD 

D.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Aufgrund der Verordnungen (Art. 24 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 und Art. 
17, 22, 24, 25 und 26 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004) muss sich die versicherte Per-
son oder der Familienangehörige bei der zuständigen Institution im Wohnortmitgliedstaat ein-
tragen lassen. Das Recht zum Erhalt von Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat muss durch 
eine Anspruchsbescheinigung begründet sein, welche vom zuständigen Institut ausgestellt 
wurde. Der Antrag dazu kann von der versicherten Person, vom Institut im Wohnortmitglied-
staat oder auf Initiative des zuständigen Mitgliedsstaates erfolgen. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Prozess der Eintragung der Anspruchs-
bescheinigung für Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat. 

In diesem Fall hat die Person keine Anspruchsbescheinigung in Form eines PD S1 (mobiles Do-
kument). 

Die Institution des Wohnortmitgliedstaates beantragt die Anspruchsbescheinigung von der In-
stitution im zuständigen Mitgliedstaat.   

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

D.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED 

Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung 
(987/2009) 

17 22 24 25 26 24 

S071N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S072N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S073N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S050N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 1: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_01 



EGDAElektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch

  

Dachverband der österreichischen Sozialversicherung Version 4.0 

  Seite 22 von 167 

D.3 Anwendungsfälle 

D.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

D.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person 
wohnhaft ist.  

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person versi-
chert ist. 

D.3.1.2 Auslöser 

Die versicherte Person kontaktiert die Institution im Wohnortmitgliedstaat. 

D.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person ist in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnhaft. 

D.3.1.4 Nachbedingung  

Die Eintragung der Anspruchsbescheinigung ist erfolgreich durchgeführt. 

D.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

D.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Wohnortmitgliedstaat) identifiziert 
den zuständigen Mitgliedstaat, in welchem die Person das Recht zum Erhalt von Sach-
leistungen erworben hat und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S071N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. Für jede 
Person muss ein eigenes S071N ausgestellt werden und somit eine eigene Instanz die-
ses BUCs gestartet werden. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S071N. 

(4) Der andere Teilnehmer erstellt ein S072N, in welchem er den Zeitraum der Anspruchs-
bescheinigung bzw. die Ablehnung angibt und sendet dieses an den Starter zurück. 

(5) Der Starter erhält das S072N. 

(6) Der Starter füllt die Information über die Eintragung der Anspruchsbescheinigung bzw. 
die Ablehnung aus und sendet das S073N an den anderen Teilnehmer.  

(7) Der andere Teilnehmer erhält das S073N. 

Alternative Abläufe 

Alternativer Ablauf A:  

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (7) kann der andere Teilnehmer einen Wi-
derspruch gegen das Datum der Eintragung melden. 

I. Der andere Teilnehmer sendet ein S050N an den Starter, in welchem er den Wider-
spruch meldet. 
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II. Der Starter erhält das S050N. 

III. Der Starter sendet ein S073N an den anderen Teilnehmer, in welchem er den korri-
gierten Zeitraum bzw. die Gründe für die Ablehnung angibt. 

IV. Der andere Teilnehmer erhält das S073N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf B:  

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter den Prozess aufgrund 
eines fehlenden Anspruchs (durch Kontaktaufnahme mit dem anderen Teilnehmer be-
stätigt) beenden. 

I. Der Antragsteller wird darüber informiert 

II. Der Prozess wird hiermit beendet. 

Alternativer Ablauf C:  

Sollte im erhaltenen S072N kein Anspruch des Versicherten angegeben werden, wird 
vom Starter nach Schritt (5) kein S073N gesendet. 

I. Der Antragsteller wird darüber informiert. 

II. Der Prozess wird hiermit beendet. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 
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Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ 
Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen Teilnehmer schicken, um an 
eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) bzw. nach „Alternativer Ablauf A“ Schritt 
(I) bzw. nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der andere Teilnehmer eine Erin-
nerung an den Starter schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternativer Ablauf B kann nur einmal gestartet werden. 

• Alternative Abläufe A, HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S071N) ge-
startet werden. 

D.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_01 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  
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Abbildung 1: BPMN Diagramm S_BUC_01 

D.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S071N 01 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S071N Beantragung einer 
Anspruchsbeschei-
nigung – Wohnort 

S072N 02 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S072N Anspruchsbeschei-
nigung - Wohnort 

S073N 03 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S073N Information über 
die Eintragung – 
Wohnort 

S050N 04 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S050N Widerspruch gegen 
Datum 

Tabelle 2: SED Nummern und Versionen S_BUC_01 

D.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  
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Anfrage SED  Antwort SED 

S071N S072N 

S072N S073N 

S050N S073N 

Tabelle 3: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_01 

D.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

D.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S071N Erlaubt 

S072N Erlaubt 

S073N Erlaubt 

S050N Erlaubt 

Tabelle 4: Anhänge je SED S_BUC_01 

D.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 
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AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 5: Administrative Subprozesse S_BUC_01 

D.4 Besondere Anmerkungen 

Gemäß der allgemeinen Organisationsbeschreibung zum elektronischen grenzübergreifenden 
Datenaustausch - Version 2.0 ist die Identifizierung relevanter Geschäftsprozesse für einen Trä-
ger in unterschiedlichen Rollen (Starter, anderer Teilnehmer) als Aufgabe seitens der Träger 
selbst wahrzunehmen. Die dabei identifizierten Geschäftsprozesse sind an den Dachverband zu 
melden um dort die technische und fachliche Konfiguration für die Zugangsstelle durchzufüh-
ren. 
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D.4.1 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 6: Horizontale Subprozesse S_BUC_01 

 

 



EGDAElektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch

  

Dachverband der österreichischen Sozialversicherung Version 4.0 

  Seite 29 von 167 

E Geschäftsprozess S_BUC_01a - Anspruchsbescheinigung – Wohnort 
außerhalb des zuständigen Mitgliedstaates ohne PD - Anspruchsbe-
scheinigung vom zuständigen Staat ausgestellt 

E.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Aufgrund der Verordnungen (Art. 24 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 und Art. 
17, 22, 24, 25 und 26 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004) muss sich die versicherte Per-
son oder der Familienangehörige bei der zuständigen Institution im Wohnortmitgliedstaat ein-
tragen lassen. Das Recht zum Erhalt von Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat muss durch 
eine Anspruchsbescheinigung begründet sein, welche vom zuständigen Institut ausgestellt 
wurde. Der Antrag dazu kann von der versicherten Person, vom Institut im Wohnortmitglied-
staat oder auf Initiative des zuständigen Mitgliedsstaates erfolgen. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Prozess der Eintragung der Anspruchs-
bescheinigung für Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat. 

In diesem Fall hat die Person keine Anspruchsbescheinigung in Form eines PD S1 (mobiles Do-
kument). 

In diesem Fall startet die zuständige Institution des Versicherten den Prozess, indem sie eine 
Anspruchsbescheinigung ausstellt und an den Wohnortmitgliedstaat schickt. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

E.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED 

Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung 
(987/2009) 

17 22 24 25 26 24 

S072N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S073N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S050N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 7: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_01a 
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E.3 Anwendungsfälle 

E.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

E.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person 
versichert ist.  

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person wohn-
haft ist. 

E.3.1.2 Auslöser 

Die zuständige Institution hat Informationen über die Institution im Wohnortmitgliedstaat er-
halten. 

E.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person ist in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnhaft. 

E.3.1.4 Nachbedingung  

Die Eintragung der Anspruchsbescheinigung ist erfolgreich durchgeführt. 

E.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

E.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die zuständige Institution) identifiziert den Wohnort-
mitgliedstaat, in welchem die Person das Recht zum Erhalt von Sachleistungen erwer-
ben soll und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S072N aus, in welchem er den Zeitraum der Anspruchsbescheini-
gung angibt und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. Für jede Person muss ein 
eigenes S072N ausgestellt werden und somit eine eigene Instanz dieses BUCs gestartet 
werden. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S072N. 

(4) Der andere Teilnehmer füllt die Information über die Eintragung der Anspruchsbeschei-
nigung bzw. die Ablehnung aus und sendet das S073N an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S073N. 

 

Alternative Abläufe 

Alternativer Ablauf A:  

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter einen Widerspruch ge-
gen das Datum der Eintragung melden. 

I. Der Starter sendet ein S050N an den anderen Teilnehmer, in welchem er den Wi-
derspruch meldet. 
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II. Der andere Teilnehmer erhält das S050N 

III. Der andere Teilnehmer sendet ein S073N an den Starter, in welchem er den korri-
gierten Zeitraum bzw. die Gründe für die Ablehnung angibt. 

IV. Der Starter erhält das S073N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) bzw. nach „Alternativer Ablauf A“ Schritt 
(I) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den 
anderen Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der andere 
Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige Informa-
tion zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe A, HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S072N) ge-
startet werden. 

E.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_01a (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

 

 

Abbildung 2: BPMN Diagramm S_BUC_01a 
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E.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S072N 02 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S072N Anspruchsbeschei-
nigung - Wohnort 

S073N 03 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S073N Information über die 
Eintragung – Wohnort 

S050N 04 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S050N Widerspruch gegen 
Datum 

Tabelle 8: SED Nummern und Versionen S_BUC_01a 

 

E.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S072N S073N 

S050N S073N 

Tabelle 9: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_01a 

 

E.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

E.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S072N Erlaubt 

S073N Erlaubt 

S050N Erlaubt 

Tabelle 10: Anhänge je SED S_BUC_01a 
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E.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 11: Administrative Subprozesse S_BUC_01a 

E.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 
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H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 12: Horizontale Subprozesse S_BUC_01a 
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F Geschäftsprozess S_BUC_02 - Anspruchsbescheinigung – Wohnort 
außerhalb des zuständigen Mitgliedstaates mit PD 

F.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Aufgrund der Verordnungen (Art. 24 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 und Art. 
17, 22, 24, 25 und 26 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004) muss sich die versicherte Per-
son oder der Familienangehörige bei der zuständigen Institution im Wohnortmitgliedstaat ein-
tragen lassen. Das Recht zum Erhalt von Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat muss durch 
eine Anspruchsbescheinigung begründet sein, welche vom zuständigen Institut ausgestellt 
wurde. Der Antrag dazu kann von der versicherten Person, vom Institut im Wohnortmitglied-
staat oder auf Initiative des zuständigen Mitgliedsstaates erfolgen. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Prozess der Eintragung der Anspruchs-
bescheinigung für Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat. 

In diesem Fall hat die Person eine Anspruchsbescheinigung in Form eines PD S1 (mobiles Do-
kument). 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

F.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED 

Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung 
(987/2009) 

17 22 24 25 26 24 

S073N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S050N 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 13: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_02 

F.3 Anwendungsfälle 

F.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

F.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person 
wohnhaft ist.  

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person versi-
chert ist. 
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• Antragsteller: Die versicherte Person, welche im Wohnortmitgliedstaat Sachleistungen 
in Anspruch nehmen wird. 

F.3.1.2 Auslöser 

Die versicherte Person kontaktiert die Institution im Wohnortmitgliedstaat. 

F.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person ist in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnhaft. 

F.3.1.4 Nachbedingung  

Die Eintragung der Anspruchsbescheinigung ist erfolgreich durchgeführt und der Antragsteller 
wurde informiert. 

F.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

F.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Wohnortmitgliedstaat) identifiziert 
den zuständigen Mitgliedstaat, in welchem die Person das Recht zum Erhalt von Sach-
leistungen erworben hat und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Nach Erhalt der Anspruchsbescheinigung der versicherten Person (PDS1) füllt der Star-
ter die Information über die Eintragung der Anspruchsbescheinigung bzw. die Ableh-
nung aus und sendet das S073N an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S073N. 

(4) Der Starter informiert den Antragsteller über die Eintragung. 

 

Alternative Abläufe 

Alternativer Ablauf A:  

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer einen Wi-
derspruch gegen das Datum der Eintragung melden. 

I. Der andere Teilnehmer sendet ein S050N an den Starter, in welchem er den Wider-
spruch meldet. 

II. Der Starter erhält das S050N. 

III. Der Starter sendet ein S073N an den anderen Teilnehmer, in welchem er den korri-
gierten Zeitraum bzw. die Gründe für die Ablehnung angibt. 

IV. Der andere Teilnehmer erhält das S073N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 
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Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen vom 
anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und „Alternativer Ablauf A“ Schritt 
(I) kann der andere Teilnehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution 
(innerhalb desselben Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ 
Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen Teilnehmer schicken, um an 
eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf A“ Schritt (I) bzw. nach „Al-
ternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der andere Teilnehmer eine Erinnerung an den 
Starter schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 
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Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe A, HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S073N) ge-
startet werden. 

F.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_02 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 3: BPMN Diagramm S_BUC_02 

F.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 
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SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S073N 03 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S073N Information über die 
Eintragung – Wohnort 

S050N 04 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S050N Widerspruch gegen 
Datum 

Tabelle 14: SED Nummern und Versionen S_BUC_02 

 

F.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S050N S073N 

Tabelle 15: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_02 

 

F.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

F.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S073N Erlaubt 

S050N Erlaubt 

Tabelle 16: Anhänge je SED S_BUC_02 

F.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 
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AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 17: Administrative Subprozesse S_BUC_02 

 

F.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 
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Tabelle 18: Horizontale Subprozesse S_BUC_02 
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G Geschäftsprozess S_BUC_03 Stornierung der Anspruchsbescheini-
gung 

G.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Aufgrund der Verordnungen (Art. 24 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 und Art. 
17, 22, 24, 25 und 26 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004) muss sich die versicherte Per-
son oder der Familienangehörige bei der zuständigen Institution im Wohnortmitgliedstaat ein-
tragen lassen. Das Recht zum Erhalt von Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat muss durch 
eine Anspruchsbescheinigung begründet sein, welche vom zuständigen Institut ausgestellt 
wurde. Der Antrag dazu kann von der versicherten Person, vom Institut im Wohnortmitglied-
staat oder auf Initiative des zuständigen Mitgliedsstaates erfolgen. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Prozess der  Stornierung der Anspruchs-
bescheinigung für Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

G.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED 

Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung 
(987/2009) 

17 22 24 25 26 24 

S016N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S017N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S050N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 19: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_03 

G.3 Anwendungsfälle 

G.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

G.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person 
versichert ist.  

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person wohn-
haft ist und wo die Anspruchsbescheinigung eingetragen ist. 
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G.3.1.2 Auslöser 

Die zuständige Institution informiert die Institution im Wohnortmitgliedstaat über  eine Stor-
nierung der Anspruchsbescheinigung. 

G.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person ist in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnhaft. Eine 
Anspruchsbescheinigung wurde bereits von der zuständigen Institution übermittelt und im 
Wohnortmitgliedstaat eingetragen. 

G.3.1.4 Nachbedingung  

Die Anspruchsbescheinigung wurde storniert. 

G.3.1.5 Verwandte BUCs 

Im Vorfeld kann der S_BUC_01, S_BUC_01a oder S_BUC_02 ausgeführt werden. 

G.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die zuständige Institution) identifiziert den Wohnort-
mitgliedstaat, in welchem die Person das Recht zum Erhalt von Sachleistungen erwor-
ben hat und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S016N aus, in welchem er das ursprüngliche Datum der Anspruchs-
bescheinigung angibt sowie die Angaben über die Stornierung des Anspruches und sen-
det dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S016N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S017N aus, welches die Eintragung der Stornierung der 
Anspruchsbescheinigung beinhaltet und sendet dies an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S017N. 

 

Alternative Abläufe 

Alternativer Ablauf A:  

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter einen Widerspruch ge-
gen das Datum der Eintragung melden. 

I. Der Starter sendet ein S050N an den anderen Teilnehmer, in welchem er den Wi-
derspruch meldet. 

II. Der andere Teilnehmer erhält das S050N 

III. Der andere Teilnehmer sendet ein S017N an den Starter, in welchem er das korri-
gierte Datum der Änderung bzw. Stornierung angibt. 

IV. Der Starter erhält das S017N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) bzw. nach „Alternativer Ablauf A“ Schritt 
(I) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den 
anderen Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe A, HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S016N) ge-
startet werden. 

G.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_03 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

 

 

Abbildung 4: BPMN Diagramm S_BUC_03 
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G.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S016N 05 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S016N Widerruf der An-
spruchsbescheinigung 
durch den zuständigen 
Träger 

S017N 06 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S017N Antwort auf Widerruf 
der Anspruchsbeschei-
nigung durch den zu-
ständigen Träger 

S050N 04 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S050N Widerspruch gegen 
Datum 

Tabelle 20: SED Nummern und Versionen S_BUC_03 

G.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S016N S017N 

S050N S017N 

Tabelle 21: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_03 

G.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

G.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S016N Erlaubt 

S017N Erlaubt 

S050N Erlaubt 

Tabelle 22: Anhänge je SED S_BUC_03 



EGDAElektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch

  

Dachverband der österreichischen Sozialversicherung Version 4.0 

  Seite 48 von 167 

G.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 23: Administrative Subprozesse S_BUC_03 

G.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 
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H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 24: Horizontale Subprozesse S_BUC_03 
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H Geschäftsprozess S_BUC_04 - Stornierung der Eintragung 

H.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Aufgrund der Verordnungen (Art. 24 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 und Art. 
17, 22, 24, 25 und 26 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004) muss sich die versicherte Per-
son oder der Familienangehörige bei der zuständigen Institution im Wohnortmitgliedstaat ein-
tragen lassen. Das Recht zum Erhalt von Sachleistungen im Wohnortmitgliedstaat muss durch 
eine Anspruchsbescheinigung begründet sein, welche vom zuständigen Institut ausgestellt 
wurde. Der Antrag dazu kann von der versicherten Person, vom Institut im Wohnortmitglied-
staat oder auf Initiative des zuständigen Mitgliedsstaates erfolgen. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Prozess der Stornierung der Eintragung 
für Sachleistungen des Versicherten bzw. des Familienangehörigen im Wohnortmitgliedstaat. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

H.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED 

Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung 
(987/2009) 

17 22 24 25 26 24 

S018N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S019N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S050N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 25: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_04 

H.3 Anwendungsfälle 

H.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

H.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person 
wohnhaft ist.  

• Anderer Teilnehmer: Die zuständige Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Per-
son versichert ist. 
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H.3.1.2 Auslöser 

Die Institution im Wohnortmitgliedstaat informiert die zuständige Institution über eine Stornie-
rung der Eintragung der Anspruchsbescheinigung. 

H.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person (und/oder dessen Familienangehörige) ist in einem anderen als dem 
zuständigen Mitgliedstaat wohnhaft. Eine Anspruchsbescheinigung wurde bereits von der zu-
ständigen Institution übermittelt und ist im Wohnortmitgliedstaat eingetragen. 

H.3.1.4 Nachbedingung  

Die Eintragung der Anspruchsbescheinigung für eine Person und/oder dessen Familienangehö-
rige wurde storniert. 

H.3.1.5 Verwandte BUCs 

Im Vorfeld kann der S_BUC_01, S_BUC_01a oder S_BUC_02 ausgeführt werden. 

H.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution des Wohnortmitgliedstaates) identifi-
ziert den zuständigen Mitgliedsstaat, in welchem die Person versichert ist und die ent-
sprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S018N aus, in welchem er das ursprüngliche Datum der Anspruchs-
bescheinigung angibt sowie die Angaben über die Stornierung der Eintragung und sen-
det dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S018N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S019N aus, welches die Bestätigung der Stornierung 
der Eintragung beinhaltet und sendet dies an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S019N. 

 

Alternative Abläufe 

Alternativer Ablauf A:  

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter einen Widerspruch ge-
gen das Datum der Eintragung melden. 

I. Der Starter sendet ein S050N an den anderen Teilnehmer, in welchem er den Wi-
derspruch meldet. 

II. Der andere Teilnehmer erhält das S050N 

III. Der andere Teilnehmer sendet ein S019N an den Starter, in welchem er das korri-
gierte Datum der Änderung bzw. Stornierung angibt. 

IV. Der Starter erhält das S019N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) bzw. nach „Alternativer Ablauf A“ Schritt 
(I) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den 
anderen Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf A“ Schritt (I) bzw. nach „Al-
ternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der andere Teilnehmer eine Erinnerung an den 
Starter schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe A, HA, HB. ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S018N) ge-
startet werden. 

H.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_04 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

 

 

Abbildung 5: BPMN Diagramm S_BUC_04 
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H.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S018N 07 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S018N Streichung der Eintra-
gung 

S019N 08 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S019N Antwort auf Strei-
chung der Eintragung 

S050N 04 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S050N Widerspruch gegen 
Datum 

Tabelle 26: SED Nummern und Versionen S_BUC_04 

H.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S018N S019N 

S050N S019N 

Tabelle 27: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_04 

H.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

H.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S018N Erlaubt 

S019N Erlaubt 

S050N Erlaubt 

Tabelle 28: Anhänge je SED S_BUC_04 

H.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 
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Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 29: Administrative Subprozesse S_BUC_04 

H.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 
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H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 30: Horizontale Subprozesse S_BUC_04 
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I Geschäftsprozess S_BUC_05 - Notwendige Behandlung im Aufent-
haltsmitgliedstaat – Antrag auf Anspruchsbescheinigung 

I.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Aufgrund der Verordnungen (Art. 25 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 und Art. 
19, 27 Abs. 1 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004) muss der versicherten Person  
oder dem Familienangehörigen, welcher sich in einem anderen als dem zuständigen Mitglieds-
staat aufhält, der Anspruch auf den Erhalt von Sachleistungen, welche aus medizinischen Grün-
den während der Aufenthaltsdauer notwendig sind, unter Berücksichtigung der Art der Leis-
tungen und der erwarteten Aufenthaltsdauer, gewährt werden. 

Um diese Leistungen im Aufenthaltsstaat in Anspruch nehmen zu können, muss die versicherte 
Person dem Gesundheitsdienstleister ein entsprechendes Dokument vorweisen, welches im 
zuständigen Mitgliedsstaat ausgestellt wurde und welches den Anspruch auf Sachleistungen 
bestätigt. 

Falls die Person kein entsprechendes Dokument mitführt, muss die Institution im Aufenthalts-
staat, auf Verlangen der versicherten Person, die Institution im zuständigen Mitgliedsstaat kon-
taktieren, um dieses Dokument zu erhalten. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

I.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED 
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

19 27(1) 25 (1)  25 (2) 25 (3) 

S044N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S045N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 31: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_05 

I.3 Anwendungsfälle 

I.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

I.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem sich die Per-
son vorübergehend aufhält.  

• Anderer Teilnehmer: Die zuständige Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Per-
son versichert ist. 
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I.3.1.2 Auslöser 

Die Institution im Aufenthaltsstaat kontaktiert die zuständige Institution, um von dieser eine 
Anspruchsbescheinigung für einen vorübergehenden Aufenthalt der versicherten Person zu er-
halten. 

I.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person (und/oder dessen Familienangehörige) hält sich vorübergehend in ei-
nem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat auf. 

Die versicherte Person (und/oder dessen Familienangehörige) benötigt während ihres Aufent-
halts eine medizinische Behandlung. 

Die versicherte Person (und/oder dessen Familienangehörige) kann keine entsprechende An-
spruchsbescheinigung vorlegen. 

I.3.1.4 Nachbedingung  

Die zuständige Institution übermittelt der Institution im Aufenthaltsstaat eine Anspruchsbe-
scheinigung für einen vorübergehenden Aufenthalt der versicherten Person (und/oder dessen 
Familienangehörigen), welche den Anspruch auf Sachleistungen bestätigt. Falls kein Anspruch 
besteht, wird die Begründung dafür angegeben. 

I.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

I.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution des Aufenthaltsstaates) identifiziert 
den zuständigen Mitgliedsstaat, in welchem die Person versichert ist und die entspre-
chende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S044N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S044N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S045N aus, welches die Informationen über den An-
spruch bzw. die Gründe für einen Nicht-Anspruch beinhaltet, und sendet dies an den 
Starter. 

(5) Der Starter erhält das S045N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer Ad-hoc Informationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 
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Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ 
Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen Teilnehmer schicken, um an 
eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S044N) ge-
startet werden. 
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I.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_05 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 6: BPMN Diagramm S_BUC_05 

I.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 
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SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S044N 09 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S044N Beantragung einer An-
spruchsbescheinigung 
- vorübergehender 
Aufenthalt 

S045N 10 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S045N Anspruchsbescheini-
gung - vorübergehen-
der Aufenthalt 

Tabelle 32: SED Nummern und Versionen S_BUC_05 

I.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S044N S045N 

Tabelle 33: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_05 

I.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

I.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S044N Erlaubt 

S045N Erlaubt 

Tabelle 34: Anhänge je SED S_BUC_05 
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I.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 35: Administrative Subprozesse S_BUC_05 

I.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 
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H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 36: Horizontale Subprozesse S_BUC_05 
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J Geschäftsprozess S_BUC_06 – Notwendige oder geplante Behand-
lung - Erstattungssätze 

J.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Aufgrund der Verordnungen (Art. 25 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 und Art. 
19, 27 Abs. 1 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004) muss der versicherten Person  
oder dem Familienangehörigen, welcher sich in einem anderen als dem zuständigen Mitglieds-
staat aufhält, der Anspruch auf den Erhalt von Sachleistungen, welche aus medizinischen Grün-
den während der Aufenthaltsdauer notwendig sind, unter Berücksichtigung der Art der Leis-
tungen und der erwarteten Aufenthaltsdauer, gewährt werden. 

Die versicherte Person, welche von der zuständigen Institution ermächtigt ist, sich in einem 
anderen Mitgliedstaat behandeln zu lassen, erhält die Sachleistungen von der Institution des 
Aufenthaltsorts im Namen der zuständigen Institution (Artikel 26 der Durchführungsverord-
nung (EG) Nr. 987/2009 und Artikel 20 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004). 

Hat die versicherte Person die gesamten oder einen Teil der Sachleistungen selbst getragen, 
kann sie eine Erstattung von der Institution des Aufenthaltsortes beantragen. In diesem Fall 
erstattet diese Institution der versicherten Person die Kosten, die diesen Leistungen entspre-
chen, innerhalb der Frist und unter den Bedingungen seiner eigenen Gesetzgebung. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt die Situation, in welcher die versicherte Per-
son die Erstattung der Kosten nicht direkt von der Institution des Aufenthaltsorts beantragt hat. 
In diesem Fall werden die Kosten der betreffenden Person von der zuständigen Institution nach 
den für die Institution des Aufenthaltsorts geltenden Erstattungssätzen erstattet. 

Die Institution des Aufenthaltsorts erteilt der zuständigen Institution auf dessen Ersuchen die 
erforderlichen Auskünfte über diese Erstattungssätze oder Beträge. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

J.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 

 

SED 
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

19 20 27 25  26 

S067N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

S068N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 37: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_06 
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J.3 Anwendungsfälle 

J.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

J.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: In den meisten Fällen ist dies die zuständige Institution des 
Mitgliedstaates, welche von der versicherten Person ersucht wird, die Kosten zu erstat-
ten, welche der Person für eine notwendige oder geplante Behandlung in einem ande-
ren Mitgliedstaat entstanden sind. In einer Minderheit von Fällen ist der Starter die In-
stitution im Wohnortstaat. Die Institution im Wohnortstaat gilt als zuständige Institu-
tion für Fälle, in welchen die versicherte Person in den im Anhang 3 der Durchführungs-
verordnung (EG) Nr. 987/2009 aufgeführten Mitgliedstaaten wohnt und nur für die ge-
plante Behandlung.  

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Mitgliedstaates, in welchem die Person die not-
wendige oder geplante Behandlung erhalten hat. Dies kann nur der Aufenthaltsmit-
gliedstaat sein. 

J.3.1.2 Auslöser 

Die zuständige Institution wird von der versicherten Person aufgefordert, die von ihm zum Teil 
oder zur Gänze getragenen Kosten der Sachleistungen zurück zu fordern. 

J.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person hat eine notwendige oder geplante Behandlung außerhalb des zustän-
digen Mitgliedstaats erhalten und hat die Kosten dafür teilweise oder zur Gänze selbst über-
nommen. 

J.3.1.4 Nachbedingung  

Die zuständige Institution ist über die Höhe der Kostenerstattung informiert.  

J.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

J.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution des zuständigen Mitgliedstaats) identi-
fiziert den Aufenthaltsstaat, in welchem die Person die notwendige oder geplante Be-
handlung erhalten hat und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S067N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. Für jede 
Behandlung muss ein eigener Fall gestartet werden. Der Beleg über die bezahlte Be-
handlung soll dem S067N als Beilage angefügt werden. Das S067N kann auch einen Fa-
milienangehörigen betreffen und muss nicht zwingend die versicherte Person betref-
fen. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S067N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S068N aus und sendet dieses an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S068N. 
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Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer Ad-hoc Informationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ 
Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen Teilnehmer schicken, um an 
eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Alternativer Ablauf ADD: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S067N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S067N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, HB, ADB, ADC und ADD können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S067N) ge-
startet werden. 

J.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_06 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  
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Abbildung 7: BPMN Diagramm S_BUC_06 

J.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S067N 11 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S067N Ersuchen um Mittei-
lung von Erstattungs-
sätzen - Aufenthalt  

S068N 12 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S068N Antwort auf Aus-
kunftsersuchen zu Er-
stattungssätzen - Auf-
enthalt 

Tabelle 38: SED Nummern und Versionen S_BUC_06 

J.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  
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Anfrage SED  Antwort SED 

S067N S068N 

Tabelle 39: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_06 

J.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

J.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S067N Erlaubt 

S068N Erlaubt 

Tabelle 40: Anhänge je SED S_BUC_06 
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J.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 41: Administrative Subprozesse S_BUC_06 

J.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 
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H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 42: Horizontale Subprozesse S_BUC_06 
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K Geschäftsprozess S_BUC_07 – Geplante Behandlung – Informatio-
nen zur Verfügbarkeit der Sachleistung 

K.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Fordert eine versicherte Person eine Genehmigung für eine Behandlung außerhalb des zustän-
digen Mitgliedstaats an, so fordert die zuständige Institution vor der Ausstellung eines mobilen 
Dokuments S2 von der Institution des Mitgliedstaats, in welchem die versicherte Person die 
Behandlung erhalten soll, Informationen an, ob diese spezielle Behandlung in den Rechtsvor-
schriften dieses Mitgliedstaats vorgesehen ist. Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) be-
schreibt den Informationsaustausch, der im oben erwähnten Fall benötigt wird. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

K.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

20 26 

S014N ✓ ✓ 

S015N ✓ ✓ 

Tabelle 43: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_07 

K.3 Anwendungsfälle 

K.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

K.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des zuständigen Mitgliedstaats, in welchem 
die versicherte Person die Genehmigung für eine geplante Behandlung außerhalb des 
zuständigen bzw. Aufenthaltsmitgliedstaat beantragt.  

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Mitgliedstaats, in welchem die Person die ge-
plante Behandlung erhalten soll. 

K.3.1.2 Auslöser 

Die versicherte Person beantragt die Genehmigung für eine geplante Behandlung bei der Insti-
tution im zuständigen bzw. Aufenthaltsmitgliedstaat. 



EGDAElektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch

  

Dachverband der österreichischen Sozialversicherung Version 4.0 

  Seite 73 von 167 

K.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person hat eine Genehmigung für eine geplante Behandlung außerhalb ihres 
Aufenthaltsmitgliedstaats beantragt. 

K.3.1.4 Nachbedingung  

Die zuständige Institution ist darüber informiert, ob die geplante Behandlung in diesem Mit-
gliedstaat vorgesehen ist. 

K.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

K.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die zuständige Institution) identifiziert den zuständi-
gen Mitgliedstaat, in welchem die Person die geplante Behandlung durchführen soll und 
die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S014N aus, in welchem er um Informationen über die Verfügbar-
keit und/oder die Kosten der Behandlung ersucht und sendet dieses an den anderen 
Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S014N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S015N aus, welches die Informationen über die Ver-
fügbarkeit und/oder die Kosten der Behandlung beinhaltet, und sendet dies an den Star-
ter. 

(5) Der Starter erhält das S015N. 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer Ad-hoc Informationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern bzw. ihn an eine ausständige Information erinnern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S014N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S014N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, HB und ADB können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S014N) ge-
startet werden. 

K.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_07 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  
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Abbildung 8: BPMN Diagramm S_BUC_07 

K.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S014N 13 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S014N Ersuchen um Informa-
tion, ob die Behand-
lung vom Aufenthalts-
mitgliedstaat angebo-
ten wird - geplante Be-
handlung 

S015N 14 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S015N Angaben zur Verfüg-
barkeit der 
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Behandlung im Auf-
enthaltsmitgliedstaat - 
geplante Behandlung 

Tabelle 44: SED Nummern und Versionen S_BUC_07 

K.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S014N S015N 

Tabelle 45: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_07 

K.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

K.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S014N Erlaubt 

S015N Erlaubt 

Tabelle 46: Anhänge je SED S_BUC_07 

K.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Nein 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 
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AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 47: Administrative Subprozesse S_BUC_07 

K.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 48: Horizontale Subprozesse S_BUC_07 
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L Geschäftsprozess S_BUC_08 – Geplante Behandlung - Anforderung 
einer Anspruchsbescheinigung im Aufenthaltsmitgliedstaat (Wohnsitz 
nicht im zuständigen Mitgliedstaat) 

L.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Fall, in welchem die versicherte Person 
/ein Rentner nicht im zuständigen Mitgliedstaat wohnt und bei der Institution des Wohnsitz-
mitgliedstaats einen Antrag auf Genehmigung für eine geplante Behandlung außerhalb dieses 
Staates beantragt.  

Die Institution des Wohnsitzmitgliedstaates prüft, ob die Bedingungen für die Genehmigung 
dieser Behandlung erfüllt sind, leitet den Antrag an die Institution im zuständigen Mitgliedstaat 
weiter und teilt dieser seine Entscheidung mit. 

Die zuständige Institution entscheidet anschließend, ob eine Genehmigung erteilt wird oder 
nicht und 

• stellt der betroffenen Person ein mobiles Dokument S2 aus, 

• und teilt dem Träger des Wohnsitzmitgliedstaats seine Entscheidung mit. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

L.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

20 27 26 

S009N ✓ ✓ ✓ 

S010N ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 49: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_08 

L.3 Anwendungsfälle 

L.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

L.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Wohnsitzmitgliedstaats, bei welcher die 
versicherte Person / der Rentner die Genehmigung beantragt. 

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des zuständigen Mitgliedstaats, welche berechtigt 
ist, eine Genehmigung für eine geplante Behandlung zu erteilen. 
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L.3.1.2 Auslöser 

Die versicherte Person / Rentner (Antragsteller), die ihren Wohnsitz nicht im zuständigen Mit-
gliedstaat hat, beantragt bei der Institution im Wohnsitzmitgliedstaat eine Genehmigung für 
eine geplante Behandlung außerhalb dieses Mitgliedstaates. 

L.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person hält sich außerhalb des Wohnsitzmitgliedstaats und des zuständigen 
Mitgliedstaats auf, wenn Letzterer in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aufgeführt 
ist. 

Derzeit sind die im Anhang IV genannten Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Tschechische Re-
publik, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Zypern, Luxemburg, Ungarn, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Slowenien und Schweden sowie Island, Liechtenstein und die Schweiz. 

Die Institution des Wohnsitzmitgliedstaats ist nicht für die Erteilung einer Genehmigung zustän-
dig (der Mitgliedstaat ist in Anhang 3 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 nicht aufgeführt). 

L.3.1.4 Nachbedingung  

Die zuständige Institution entscheidet, ob eine Genehmigung erteilt wird oder nicht und 

• stellt der betroffenen Person ein mobiles Dokument S2 aus, 

• informiert die Institution des Wohnsitzmitgliedstaats über seine Entscheidung. 

L.3.1.5 Verwandte BUCs 

Im Anschluss an den S_BUC_08 kann es zu einer Verlängerung der Bescheinigung kommen 
(S_BUC_09). 

L.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Wohnsitzmitgliedstaat) identifiziert 
den zuständigen Mitgliedstaat, welche berechtigt ist, die Genehmigung für die geplante 
Behandlung durchzuführen und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S009N aus, in welchem er sein Ergebnis der Beurteilung mitteilt 
und sendet dieses inklusive aller relevanten medizinischen Daten (Ärztlicher Bericht, 
Behandlungsmöglichkeiten, medizinische Beurteilung / Untersuchung durch einen Ver-
trauensarzt, usw.) an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S009N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S010N aus, welches die Entscheidung über die Geneh-
migung der geplanten Behandlung beinhaltet, und sendet dies an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S010N. 

 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Austausch von medizinischen Informationen (H_BUC_08_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer medizini-
sche Informationen vom Starter anfordern. 
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I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_08_Subprocess (Austausch von medizi-
nischen Informationen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen 
Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 
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• Alternative Abläufe HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S009N) ge-
startet werden. 

L.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_08 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 9: BPMN Diagramm S_BUC_08 

L.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S009N 32 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S009N Beantragung einer An-
spruchsbescheinigung 
– geplante Behandlung 
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außerhalb des Wohn-
mitgliedstaats 

S010N 33 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S010N Antwort auf Beantra-
gung einer Anspruchs-
bescheinigung – ge-
plante Behandlung au-
ßerhalb des Wohnmit-
gliedstaats 

Tabelle 50: SED Nummern und Versionen S_BUC_08 

L.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S009N S010N 

Tabelle 51: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_08 

L.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

L.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S009N Erlaubt 

S010N Erlaubt 

Tabelle 52: Anhänge je SED S_BUC_08 

L.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 
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AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 53: Administrative Subprozesse S_BUC_08 

L.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Ja 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 54: Horizontale Subprozesse S_BUC_08 
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M Geschäftsprozess S_BUC_09 – Geplante Behandlung - Antrag auf 
Verlängerung der Anspruchsbescheinigung im Aufenthaltsmitglied-
staat 

M.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Fall, in welchem eine versicherte Person, 
die eine Behandlung außerhalb des zuständigen und des Wohnsitzmitgliedstaates erhält und 
welche zuvor eine Anspruchsbescheinigung erhalten hat (mobiles Dokument S2), eine Verlän-
gerung dieser Bescheinigung benötigt. Zu diesem Zweck fordert die Institution des Aufenthalts-
mitgliedstaats die Institution des zuständigen Mitgliedstaats auf, die Bescheinigung zu verlän-
gern. In der Praxis wird dies meist auf Wunsch des Leistungserbringers (Krankenhaus, Arzt ...) 
erfolgen, der den Patienten behandelt. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

M.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

20 26 

S035N ✓ ✓ 

S037N ✓ ✓ 

Tabelle 55: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_09 

M.3 Anwendungsfälle 

M.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

M.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Aufenthaltsmitgliedstaats, in welchem die 
versicherte Person eine angemessene (geplante) Behandlung erhält. 

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des zuständigen Mitgliedstaats, welcher berechtigt 
ist, eine Genehmigung für eine angemessene Behandlung zu erteilen. 

M.3.1.2 Auslöser 

Die versicherte Person (in der Regel durch den Leistungserbringer) ersucht die Institution des 
Aufenthaltsmitgliedstaats um eine Verlängerung der Bewilligung für die Behandlung (mobiles 
Dokument S2). 
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M.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person hält sich außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats auf. 

M.3.1.4 Nachbedingung  

Die Institution des Aufenthaltsmitgliedstaats ist darüber informiert, ob die Bewilligung verlän-
gert wird oder nicht. 

M.3.1.5 Verwandte BUCs 

Vor dem S_BUC_09 muss der S_BUC_08 ausgeführt worden sein. 

M.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Aufenthaltsmitgliedstaat) identifi-
ziert den zuständigen Mitgliedstaat und die entsprechende Institution in diesem Staat, 
welche berechtigt ist, die Genehmigung für die geplante Behandlung zu verlängern. 

(2) Der Starter stellt ein S035N aus, in welchem er das Datum der ursprünglichen An-
spruchsbescheinigung und weitere Daten, wie z.B. das beantragte Start- und End-Da-
tum der Verlängerung angibt, und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S035N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S037N aus, welches die Entscheidung über die Verlän-
gerung der Genehmigung beinhaltet, und sendet dies an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S037N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Austausch von medizinischen Informationen (H_BUC_08_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer medizini-
sche Informationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_08_Subprocess (Austausch von medizi-
nischen Informationen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  



EGDAElektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch

  

Dachverband der österreichischen Sozialversicherung Version 4.0 

  Seite 86 von 167 

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen 
Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S035N) ge-
startet werden. 

M.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_09 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  
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Abbildung 10: BPMN Diagramm S_BUC_09 

M.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S035N 34 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S035N Beantragung einer er-
gänzenden Anspruchs-
bescheinigung - ge-
plante Behandlung 

S037N 35 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S037N Antwort auf Beantra-
gung einer ergänzen-
den Anspruchsbe-
scheinigung ─ ge-
plante Behandlung 

Tabelle 56: SED Nummern und Versionen S_BUC_09 
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M.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S035N S037N 

Tabelle 57: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_09 

M.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

M.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S035N Erlaubt 

S037N Erlaubt 

Tabelle 58: Anhänge je SED S_BUC_09 

M.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 59: Administrative Subprozesse S_BUC_09 
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M.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Ja 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 60: Horizontale Subprozesse S_BUC_09 
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N Geschäftsprozess S_BUC_11 – Dringende lebensnotwendige Be-
handlung – Antrag auf Genehmigung im Wohnsitzmitgliedstaat 

N.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Fall, in welchem die Institution des 
Wohnsitzmitgliedstaats die zuständige Institution darüber informiert, dass sie in ihrem Namen 
eine Bewilligung für eine Behandlung außerhalb des Wohnsitzmitgliedstaats erteilt hat, da der 
Versicherte eine dringende lebensnotwendige Behandlung benötigt hat. 

Die zuständige Institution bestätigt dann dem Träger des Wohnsitzmitgliedstaats den Empfang 
der Informationen über die Erteilung der Genehmigung und teilt der Institution des Aufent-
haltsmitgliedstaats, wo die dringend notwendige Behandlung erfolgt ist, dass der Erstattungs-
antrag direkt an die zuständige Institution gesendet werden kann. 

Der Ablauf ermöglicht es der zuständigen Institution auch, jederzeit während des Genehmi-
gungsverfahrens zusätzliche Informationen von der Institution des Wohnmitgliedstaats anzu-
fordern. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

N.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

20 27 (3) 26 (3) 26 (4) 

S011N ✓ ✓ ✓ ✓ 

S012N ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 61: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_11 

N.3 Anwendungsfälle 

N.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

N.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Wohnsitzmitgliedstaats, welche den zu-
ständigen Mitgliedstaat darüber informiert, dass sie in ihrem Namen eine Bewilligung 
für eine Behandlung außerhalb des Wohnsitzmitgliedstaats für eine versicherte Person 
erteilt hat, die eine dringende lebensnotwendige Behandlung benötigte. 

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des zuständigen Mitgliedstaats, welche berechtigt 
ist, eine Genehmigung für eine angemessene Behandlung zu erteilen. 
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N.3.1.2 Auslöser 

Die versicherte Person, die ihren Wohnsitz nicht im zuständigen Mitgliedstaat hat, beantragt 
eine Bewilligung (mobiles Dokument S2), um eine angemessene (geplante) Behandlung außer-
halb des Wohnsitzmitgliedstaats zu erhalten. 

N.3.1.3 Vorbedingung 

Der Aufenthaltsmitgliedstaat, in welchem die versicherte Person die Behandlung erhalten 
muss, ist weder der Wohnsitzmitgliedstaat noch der zuständige Mitgliedstaat; 

Das mobile Dokument S2 wurde mit den Angaben des zuständigen Mitgliedstaats ergänzt, in 
dessen Namen die vorherige Genehmigung des Wohnsitzmitgliedstaats erteilt wurde. Die ver-
sicherte Person hat das mobile Dokument erhalten. 

N.3.1.4 Nachbedingung  

Die zuständige Institution übermittelt dem Wohnsitzmitgliedstaat die Bestätigung für die Ertei-
lung der Genehmigung. 

N.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

N.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Wohnsitzmitgliedstaat) identifiziert 
den zuständigen Mitgliedstaat, welche berechtigt ist, die Genehmigung für die Behand-
lung zu erteilen und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S011N aus, in welchem er alle benötigten Informationen angibt, 
und sendet dies inklusive allfälliger Beilagen an den anderen Teilnehmer. Falls die Insti-
tution im Wohnsitzmitgliedstaat Informationen über die Institution des Aufenthaltsmit-
gliedstaats besitzt, sollte es diese ebenfalls anführen. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S011N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S012N aus, in welchem er den Erhalt des S011N bestä-
tigt, und sendet dies an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S012N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Austausch von medizinischen Informationen (H_BUC_08_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer medizini-
sche Informationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_08_Subprocess (Austausch von medizi-
nischen Informationen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 
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I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen 
Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADD: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S011N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S011N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 
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• Alternative Abläufe HA, HB, ADB, ADC und ADD können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S011N) ge-
startet werden. 

N.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_11 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 11: BPMN Diagramm S_BUC_11 

N.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S011N 36 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S011N Information über drin-
gende, lebensnotwen-
dige Behandlung 
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außerhalb des Wohn-
mitgliedstaats 

S012N 37 02 egda.sozvers.at:transit:v3.0.0:SED_S012N Eingangsbestätigung ─ 
Information über Ge-
nehmigung einer drin-
genden, lebensnot-
wendigen Behandlung 

Tabelle 62: SED Nummern und Versionen S_BUC_11 

N.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S011N S012N 

Tabelle 63: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_11 

N.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

N.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S011N Erlaubt 

S012N Nicht erlaubt 

Tabelle 64: Anhänge je SED S_BUC_11 

N.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 
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AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 65: Administrative Subprozesse S_BUC_11 

N.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Ja 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 66: Horizontale Subprozesse S_BUC_11 
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O Geschäftsprozess S_BUC_12 - Antrag auf Geldleistungen in Bezug 
auf Arbeitsunfähigkeit 

O.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Eine versicherte Person, die in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnt oder 
sich dort aufhält, hat Anspruch auf Geldleistungen, die die zuständige Institution gemäß seinen 
Rechtsvorschriften erbringt. 

Für die Beantragung dieser Geldleistungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit in Folge einer Krank-
heit, Mutterschaft oder Vaterschaft ist die versicherte Person grundsätzlich verpflichtet, die 
ärztliche Bescheinigung des Arztes aus dem Wohnort-/Aufenthaltsmitgliedstaat direkt bei der 
zuständigen Institution vorzulegen. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt die Situation, in welcher die ärztliche Beschei-
nigung über Arbeitsunfähigkeit der betroffenen Person von der Institution im Wohnort-/Auf-
enthaltsmitgliedstaat an die zuständige Institution übermittelt wird. 

Dieser spezielle Fall betrifft die Beantragung von Geldleistungen, wenn die Ärzte im Wohnort-
/Aufenthaltsmitgliedstaat keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen oder aufgrund 
des nationalen Rechts nicht dazu befugt sind z.B., wenn der Zeitraum, für den die Bescheini-
gung ausgestellt werden kann, abgelaufen ist.  

In einem solchen Fall wendet sich die Person an die Institution des Wohnort-/Aufenthaltsmit-
gliedstaat, welche eine ärztliche Untersuchung durchführt und die entsprechende Bescheini-
gung dem Fall beilegt. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

O.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 

 

SED 
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

21 27(3) 27(8) 27(10) 

S055N ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 67: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_12 
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O.3 Anwendungsfälle 

O.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

O.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, wel-
che Geldleistungen für eine versicherte, arbeitsunfähige Person beantragt und eine Be-
scheinigung in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit an die zuständige Institution übermittelt. 

• Anderer Teilnehmer: Die zuständige Institution des Mitgliedstaates, welche den Antrag 
auf Geldleistungen für eine versicherte, arbeitsunfähige Person erhält. 

O.3.1.2 Auslöser 

Die versicherte Person wendet sich an die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat, 
um ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis zu erhalten. 

O.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person wohnt außerhalb oder hält sich außerhalb des zuständigen Mitglied-
staats auf.  

Die versicherte Person ist arbeitsunfähig, jedoch wurde keine ärztliche Bescheinigung ausge-
stellt. 

O.3.1.4 Nachbedingung  

Die zuständige Institution ist über den Antrag der versicherten Person auf Geldleistungen in 
Bezug auf Arbeitsunfähigkeit in Folge einer Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft infor-
miert. 

O.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

O.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat) 
identifiziert den zuständigen Mitgliedsstaat, welcher den Antrag auf Geldleistungen in 
Bezug auf Arbeitsunfähigkeit in Folge einer Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft 
entgegennimmt und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S055N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. Die ärzt-
liche Bescheinigung, medizinischer Bericht und/oder andere Beilagen sind dem SED als 
Anhang beizufügen. (Beispielsweise kann ein E116 oder ein kostenloser medizinischer 
Basisbericht) 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S055N. 

Anmerkung: Falls die Arbeitsunfähigkeit länger andauert als die Dauer, die in der ärztlichen Be-
scheinigung angegeben ist, sollte ein neues S055N versandt werden. Die im SED angegebenen 
Personeninformationen sollten für den Sachbearbeiter ausreichend sein, um das erste SED mit 
den nachfolgenden in Verbindung zu setzen. Optional kann auf das vorherige SED im Feld Zu-
sätzliche Informationen verwiesen werden. 
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Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann jeder Teilnehmer Ad-hoc Informa-
tionen anfordern. 

I. Der Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Informa-
tion). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

III. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

IV. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S055N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S055N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADD: SED ablehnen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer das erhal-
tene SED S055N ablehnen.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_09 (SED ablehnen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 
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Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S055N) ge-
startet werden. 

• Alternativer Ablaufe ADD kann nur einmal pro Instanz des SEDs gestartet werden. 

O.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_12 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 12: BPMN Diagramm S_BUC_12 
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O.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S055N 15 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S055N Antrag auf Geldleis-
tungen 

Tabelle 68: SED Nummern und Versionen S_BUC_12 

O.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Keine 

O.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

O.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S055N Erlaubt 

Tabelle 69: Anhänge je SED S_BUC_12 

O.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Ja 
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AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 70: Administrative Subprozesse S_BUC_12 

O.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 71: Horizontale Subprozesse S_BUC_12 
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P Geschäftsprozess S_BUC_14 - Information über die Zahlung oder 
Nichtzahlung von Geldleistungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit 

P.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Eine versicherte Person, die in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnt oder 
sich dort aufhält, hat Anspruch auf Geldleistungen, die der zuständige Träger gemäß den für 
ihn geltenden Rechtsvorschriften erbringt. 

Im Falle einer Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft kann 
die versicherte Person Geldleistungen von der Institution des zuständigen Mitgliedstaats erhal-
ten. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt den Vorgang der Zahlung (oder Ablehnung) 
von Geldleistungen. Die zuständige Institution zahlt die Geldleistungen direkt an die versicherte 
Person aus und unterrichtet, falls notwendig, die Institution im Wohnortmitgliedstaat darüber.  

Diese Benachrichtigung ist für die zuständige Institution verpflichtend, falls die Geldleistungen 
nicht genehmigt werden. Falls die Geldleistungen genehmigt werden, ist die Benachrichtigung 
optional. Je nach Situation kann es vorkommen, dass die versicherte Person bzw. die Institution 
im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat die Entscheidung erwartet. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

P.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 

 

SED 
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

21 3(4) 27(7) 27(9) 27(10) 

S046N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 72: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_14 

P.3 Anwendungsfälle 

P.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

P.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des zuständigen Mitgliedstaats, welche die In-
stitution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat über die positive bzw. negative Ent-
scheidung betreffend die Zahlung von Geldleistungen an eine versicherte Person in 



EGDAElektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch

  

Dachverband der österreichischen Sozialversicherung Version 4.0 

  Seite 103 von 167 

Bezug auf Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft 
informiert. 

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, welche 
über die Entscheidung betreffend die Zahlung von Geldleistungen informiert wird. 

P.3.1.2 Auslöser 

Die zuständige Institution erhält einen Antrag auf Geldleistungen in Bezug auf Arbeitsunfähig-
keit aufgrund einer Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft. 

P.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person wohnt außerhalb oder hält sich außerhalb des zuständigen Mitglied-
staats auf. 

Die versicherte Person beantragt Geldleistungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit aufgrund ei-
ner Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft bei der zuständigen Institution. 

P.3.1.4 Nachbedingung  

Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats ist darüber informiert, ob die beantrag-
ten Geldleistungen der versicherten Person in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer 
Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft genehmigt oder abgelehnt wurden.  

P.3.1.5 Verwandte BUCs 

Vor dem S_BUC_14 muss der S_BUC_12 ausgeführt werden, um die Geldleistungen zu bean-
tragen. 

P.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im zuständigen Mitgliedstaat) identifi-
ziert den Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat, welcher über die Entscheidung bezüglich 
der Zahlung von Geldleistungen in Bezug auf Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Krank-
heit, Mutterschaft oder Vaterschaft informiert werden soll und die entsprechende In-
stitution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S046N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. Falls 
Geldleistungen für einen speziellen Zeitraum genehmigt werden sollen und für einen 
anderen Zeitraum nicht (z.B. den folgenden Zeitraum), so ist dies innerhalb eines 
S046N anzugeben. Eine Kopie der entsprechenden Entscheidung ist als Anhang beizu-
legen. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S046N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann jeder Teilnehmer Ad-hoc Informa-
tionen anfordern. 

I. Der Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Informa-
tion). 
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II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S046N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S046N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADD: SED ablehnen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer das erhal-
tene SED S046N ablehnen.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_09 (SED ablehnen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  
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Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S046N) ge-
startet werden. 

• Alternativer Ablaufe ADD kann nur einmal pro Instanz des SEDs gestartet werden. 

P.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_14 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 13: BPMN Diagramm S_BUC_14 

P.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 
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SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S046N 16 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S046N  Information über Zah-
lung oder Nichtzah-
lung von Geldleistun-
gen 

Tabelle 73: SED Nummern und Versionen S_BUC_14 

P.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Keine 

P.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

P.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S046N Erlaubt 

Tabelle 74: Anhänge je SED S_BUC_14 

P.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Ja 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 
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Tabelle 75: Administrative Subprozesse S_BUC_14 

P.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 76: Horizontale Subprozesse S_BUC_14 
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Q Geschäftsprozess S_BUC_14a – Informationen zu Geldleistungen 
bei Arbeitsunfähigkeit – mitgeteilt von der zuständigen Institution  

Q.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Eine versicherte Person, die in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnt oder 
sich dort aufhält, hat Anspruch auf Geldleistungen, die der zuständige Träger gemäß den für 
ihn geltenden Rechtsvorschriften erbringt. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt die Situation, in welcher der zuständige Mit-
gliedstaat dem Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat Informationen zu Geldleistungen bei Ar-
beitsunfähigkeit der betroffenen versicherten Person übermittelt. 

Zumindest die beiden folgenden Szenarien sind durch diesen BUC abgedeckt: 

1. Der häufigste Fall ist der vermutete Informationsbedarf über den letzten Tag, für wel-
chen die betroffene Person Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit erhält. Diese Infor-
mation wird von der zuständigen Institution gesendet. 

2. Falls der zuständigen Institution andere wichtige Informationen bezüglich der Geldleis-
tungen bei Arbeitsunfähigkeit der betroffenen versicherten Person bekannt sind, kann 
sie diese an eine Institution eines anderen Mitgliedstaats senden. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

Q.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die Folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

 21 2(2) 

S047N ✓ ✓ 

Tabelle 77: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_14a 

Q.3 Anwendungsfälle 

Q.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

Q.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution im zuständigen Mitgliedstaat, welche der In-
stitution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat Informationen über Geldleistungen bei 
Arbeitsunfähigkeit sendet.  
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• Anderer Teilnehmer: Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, welche 
von der Institution im zuständigen Mitgliedstaat Informationen über Geldleistungen bei 
Arbeitsunfähigkeit erhält. 

Q.3.1.2 Auslöser 

Die Institution im zuständigen Mitgliedstaat beschließt, der Institution im Aufenthalts-/Woh-
nortmitgliedstaat Informationen bei Arbeitsunfähigkeit der betroffenen versicherten Person zu 
übermitteln. 

Q.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person wohnt außerhalb oder hält sich außerhalb des zuständigen Mitglied-
staats auf. 

Die versicherte Person ist/war arbeitsunfähig aufgrund einer Krankheit, Mutterschaft oder Va-
terschaft. 

Q.3.1.4 Nachbedingung  

Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, erhält Informationen über Geldleis-
tungen bei Arbeitsunfähigkeit einer versicherten Person. 

Q.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

Q.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die zuständige Institution) identifiziert den Aufent-
halts-/Wohnortmitgliedstaat, welcher Informationen über Geldleistungen bei Arbeits-
unfähigkeit der versicherten Person erhalten soll und die entsprechende Institution in 
diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S047N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S047N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann jeder Teilnehmer Ad-hoc Informa-
tionen anfordern. 

I. Der Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Informa-
tion). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 
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Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S047N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S047N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADD: SED ablehnen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer das erhal-
tene SED S047N ablehnen.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_09 (SED ablehnen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S047N) ge-
startet werden. 

• Alternativer Ablaufe ADD kann nur einmal pro Instanz des SEDs gestartet werden. 
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Q.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_14a (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 14: BPMN Diagramm S_BUC_14a 

Q.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S047N 17 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S047N Informationen zu 
Geldleistungen bei Ar-
beitsunfähigkeit oder 
sonstige wesentliche 
Angaben - mitgeteilt 
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durch den zuständigen 
Träger 

Tabelle 78: SED Nummern und Versionen S_BUC_14a 

Q.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Keine 

Q.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

Q.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S047N Erlaubt 

Tabelle 79: Anhänge je SED S_BUC_14a 

Q.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Ja 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 80: Administrative Subprozesse S_BUC_14a 



EGDAElektronischer grenzüberschreitender Datenaustausch

  

Dachverband der österreichischen Sozialversicherung Version 4.0 

  Seite 113 von 167 

Q.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 81: Horizontale Subprozesse S_BUC_14a 
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R Geschäftsprozess S_BUC_14b - Informationen zu Geldleistungen bei 
Arbeitsunfähigkeit – mitgeteilt von der Institution im Aufenthalts-
/Wohnortmitgliedstaat 

R.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Eine versicherte Person, die in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnt oder 
sich dort aufhält, hat Anspruch auf Geldleistungen, die der zuständige Träger gemäß den für 
ihn geltenden Rechtsvorschriften erbringt. 

Bei Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft muss die versicherte Person die Bescheinigung 
innerhalb der in den Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats festgelegten Frist an 
die zuständige Institution senden. In diesem Fall erhält die versicherte Person Geldleistungen 
vom zuständigen Mitgliedstaat. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt die Situation, in welcher die Institution des 
Wohnortmitgliedstaats der Institution im zuständigen Mitgliedstaat Informationen über die Ar-
beitsunfähigkeit der betreffenden versicherten Person zur Verfügung stellt. 

Zumindest die beiden folgenden Szenarien sind durch diesen BUC abgedeckt: 

1. Die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat informiert die zuständige Institu-
tion über das Ende der Arbeitsunfähigkeit der betreffenden Person. 

2. Falls der Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat andere wichtige Informatio-
nen bezüglich der Geldleistungen bei Arbeitsunfähigkeit der betroffenen versicherten 
Person bekannt sind, kann sie diese an die zuständige Institution senden. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

R.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED.  
 

SED Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

 21 2(2) 27(3) 27(10) 

S048N ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tabelle 82: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_14b 
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R.3 Anwendungsfälle 

R.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

R.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, wel-
che der zuständigen Institution Informationen über Geldleistungen bei Arbeitsunfähig-
keit sendet.  

• Anderer Teilnehmer: Die Institution im zuständigen Mitgliedstaat, welche von der Insti-
tution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat Informationen über Geldleistungen bei 
Arbeitsunfähigkeit erhält. 

R.3.1.2 Auslöser 

Die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat beschließt, der Institution im zuständigen 
Mitgliedstaat Informationen bei Arbeitsunfähigkeit der betroffenen versicherten Person zu 
übermitteln. 

R.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person wohnt außerhalb oder hält sich außerhalb des zuständigen Mitglied-
staats auf. 

Die versicherte Person ist/war arbeitsunfähig aufgrund einer Krankheit, Mutterschaft oder Va-
terschaft. 

R.3.1.4 Nachbedingung  

 Die Institution im zuständigen Mitgliedstaat erhält Informationen über die Arbeitsunfähigkeit 
der versicherten Person.  

R.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

R.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitglied-
staats) identifiziert den zuständigen Mitgliedstaat, welcher Informationen über Geld-
leistungen bei Arbeitsunfähigkeit der versicherten Person erhalten soll und die entspre-
chende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S048N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S048N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann jeder Teilnehmer Ad-hoc Informa-
tionen anfordern. 
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I. Der Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Informa-
tion). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S048N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S048N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADD: SED ablehnen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer das erhal-
tene SED S048N ablehnen.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_09 (SED ablehnen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  
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Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S048N) ge-
startet werden. 

• Alternativer Ablaufe ADD kann nur einmal pro Instanz des SEDs gestartet werden. 

R.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_14b (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 15: BPMN Diagramm S_BUC_14b 

R.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 
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SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S048N 18 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S048N Information über das 
Ende der Arbeitsunfä-
higkeit oder sonstige 
wesentliche Angaben - 
mitgeteilt durch den 
Träger des Wohn- oder 
Aufenthaltsorts 

Tabelle 83: SED Nummern und Versionen S_BUC_14b 

R.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Keine 

R.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

R.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S048N Erlaubt 

Tabelle 84: Anhänge je SED S_BUC_14b 

R.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Ja 
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AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 85: Administrative Subprozesse S_BUC_14b 

R.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 86: Horizontale Subprozesse S_BUC_14b 
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S Geschäftsprozess S_BUC_15 – Antrag auf Geldleistungen bei Pflege-
bedürftigkeit 

S.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Eine versicherte Person, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen Mitgliedstaat 
wohnt oder sich dort aufhält, hat Anspruch auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit, die von 
dem zuständigen Träger nach den von ihm angewandten Rechtsvorschriften erbracht werden. 

Erhält die betreffende Person gleichzeitig aus dem Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat Pflege-
sachleistungen für denselben Zweck, so gilt die allgemeine Bestimmung über das Verbot des 
Zusammentreffens von Leistungen. In diesem besonderen Fall kann der zuständige Mitglied-
staat den Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat über einen Antrag auf Geldleistungen bei Pflege-
bedürftigkeit informieren. 

Der Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat teilt dem zuständigen Mitgliedstaat mit, ob er für die 
versicherte Person Pflegesachleistungen gewährt oder nicht, wie in Artikel 34 Absatz 2 der 
Grundverordnung beschrieben. 

Dieser BUC ist optional und nur relevant, wenn die Rechtsvorschriften des Aufenthalts-/Woh-
nortmitgliedstaats Pflegesachleistungen vorsehen. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

S.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED.  
 

SED 
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung 

(987/2009) 

 21 34 28 31 

S056N ✓ ✓ ✓ ✓ 

S057N ✓  ✓ ✓ 

Tabelle 87: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_15 

S.3 Anwendungsfälle 

S.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

S.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution im zuständigen Mitgliedstaat, welche die In-
stitution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats über einen Antrag auf Geldleistungen 
bei Pflegebedürftigkeit informiert. 
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• Anderer Teilnehmer: Die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat, welche die 
Informationen über einen Antrag auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit aus dem 
zuständigen Mitgliedstaat für die betreffende Person erhält. Der Andere Teilnehmer in-
formiert den Starter des Geschäftsfalls, ob er der betreffenden Person Pflegesachleis-
tungen gewährt oder nicht. 

S.3.1.2 Auslöser 

Eine versicherte Person, die in einem Mitgliedstaat wohnt oder sich dort aufhält, welcher laut 
dessen Rechtsvorschriften Pflegesachleistungen vorsieht, beantragt nach den Rechtsvorschrif-
ten des zuständigen Mitgliedstaats Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit. 

S.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person wohnt oder hält sich außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats auf. Die 
versicherte Person beantragt Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit nach den Rechtsvorschrif-
ten des zuständigen Mitgliedstaats.  

In den Rechtsvorschriften des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats sind Pflegesachleistungen 
vorgesehen. 

S.3.1.4 Nachbedingung  

Der zuständige Mitgliedstaat entscheidet, ob die Bestimmung zur Vermeidung des Zusam-
mentreffens von Pflegeleistungen nach Art. 34 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/04 zutrifft 
oder nicht. 

S.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

S.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls identifiziert die Institution im Aufenthalts-/Wohnort-
mitgliedstaat, welcher über den Antrag auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit in-
formiert werden soll und die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S056N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S056N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S057N aus und sendet dieses an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S057N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 
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II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer eine Erin-
nerung an den Starter schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter eine Erinnerung an 
den anderen Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADD: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S056N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S056N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  
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Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, HB, ADB, ADC und ADD können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S056N) ge-
startet werden. 

S.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_15 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 16: BPMN Diagramm S_BUC_15 
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S.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S056N 21 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S056N Mitteilung über einen 
Antrag auf Geldleis-
tungen – Pflege 

S057N 22 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S057N Antwort auf Mitteilung 
über einen Antrag auf 
Geldleistungen – 
Pflege 

Tabelle 88: SED Nummern und Versionen S_BUC_15 

S.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort-Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S056N S057N 

Tabelle 89: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_15 

S.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

S.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S056N Erlaubt 

S057N Erlaubt 

Tabelle 90: Anhänge je SED S_BUC_15 

S.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 
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AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 91: Administrative Subprozesse S_BUC_15 

S.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 
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H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 92: Horizontale Subprozesse S_BUC_15 
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T Geschäftsprozess S_BUC_17 – Information über Zahlung von Geld-
leistungen bei Pflegebedürftigkeit 

T.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Eine versicherte Person, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen Mitgliedstaat 
wohnt oder sich dort aufhält, hat Anspruch auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit, die von 
dem zuständigen Träger nach den von ihm angewandten Rechtsvorschriften erbracht werden. 

Erhält die betreffende Person gleichzeitig aus dem Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat Pflege-
sachleistungen für denselben Zweck, so gilt die allgemeine Bestimmung über das Verbot des 
Zusammentreffens von Leistungen. In diesem besonderen Fall ist die Bestimmung über die Re-
duktion der Geldleistungen um den Betrag der Sachleistungen anzuwenden, welche von der 
Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats gewährt werden. 

Es kann vorkommen, dass die Pflegesachleistungen von einer anderen Institution gewährt wer-
den als jener, die die Anspruchsbescheinigung (z.B. S072, PD S1) ausgestellt hat. Im Fall von 
Unklarheiten muss die Nachricht an die Institution gesendet werden, welche die Anspruchsbe-
scheinigung (SED S072) erhalten (oder auch schon bestätigt) hat. 

Dies ist nicht anwendbar, wenn der Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat keine Pflegesachleis-
tungen in der Liste gemäß Artikel 34 Absatz 2 der Grundverordnung angegeben hat. 

Es ist unerheblich, ob diese Sachleistungen zu einer Verringerung der Geldleistungen nach den 
Rechtsvorschriften des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats geführt hätten. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

T.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED.  
 

SED Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

 34 31(2) 31(3) 

S001N ✓ ✓  

S003N ✓  ✓ 

Tabelle 93: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_17 
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T.3 Anwendungsfälle 

T.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

T.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des zuständigen Mitgliedstaats, welche die In-
stitution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats über den Anspruch auf Geldleistungen 
bei Pflegebedürftigkeit für die betreffende Person informiert. 

• Anderer Teilnehmer: Die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, welche die 
Informationen über die Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit vom zuständigen Mit-
gliedstaat erhält.  

Der Andere Teilnehmer informiert den Starter des Geschäftsfalls, ob er der betreffen-
den Person Pflegesachleistungen gewährt oder nicht. 

T.3.1.2 Auslöser 

Eine versicherte Person, die in einem Mitgliedstaat wohnt oder sich dort aufhält, nach dessen 
Rechtsvorschriften Pflegesachleistungen vorgesehen sind, hat nach den Rechtsvorschriften des 
zuständigen Mitgliedstaats Anspruch auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit. 

T.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person wohnt oder hält sich außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats auf.  

Die versicherte Person hat Anspruch auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit nach den 
Rechtsvorschriften des zuständigen Mitgliedstaats. 

In den Rechtsvorschriften des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats sind Pflegesachleistungen 
vorgesehen. 

T.3.1.4 Nachbedingung  

Der zuständige Mitgliedstaat entscheidet, ob die Bestimmung zur Vermeidung des Zusam-
mentreffens von Pflegeleistungen nach Art. 34 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/04 zutrifft 
oder nicht. 

T.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

T.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im zuständigen Mitgliedstaat) identifi-
ziert den Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat, welcher Informationen über die Zahlung 
von Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit der versicherten Person erhalten soll und 
die entsprechende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S001N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. Rech-
nungen vom Pflegepersonal oder die Mitteilung an die betroffene Person können als 
Beilage angefügt werden. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S001N. 
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(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S003N aus und sendet dieses an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S003N. 

 

Anmerkung: Es obliegt der zuständigen Institution, welche Sachleistungen für die Reduktion 
der Geldleistungen berücksichtigt werden.  

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer eine Erin-
nerung an den Starter schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter eine Erinnerung an 
den anderen Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S001N) ge-
startet werden. 

T.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_17 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  
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Abbildung 17: BPMN Diagramm S_BUC_17 

T.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S001N 23 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S001N Information über Zah-
lung von Geldleistun-
gen - Pflege 

S003N 24 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S003N Anspruch auf Sachleis-
tungen - Pflege 

Tabelle 94: SED Nummern und Versionen S_BUC_17 

T.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  
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Anfrage SED  Antwort SED 

S001N S003N 

Tabelle 95: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_17 

T.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

T.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S001N Erlaubt 

S003N Erlaubt 

Tabelle 96: Anhänge je SED S_BUC_17 

T.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 97: Administrative Subprozesse S_BUC_17 
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T.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 98: Horizontale Subprozesse S_BUC_17 
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U Geschäftsprozess S_BUC_17a – Änderung des Anspruchs auf Pfle-
gesachleistungen 

U.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Eine versicherte Person, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem zuständigen Mitgliedstaat 
wohnt oder sich dort aufhält, hat Anspruch auf Geldleistungen bei Pflegebedürftigkeit, die von 
dem zuständigen Träger nach den von ihm angewandten Rechtsvorschriften erbracht werden. 

Erhält die betreffende Person gleichzeitig aus dem Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaat Pflege-
sachleistungen für denselben Zweck, so gilt die allgemeine Bestimmung über das Verbot des 
Zusammentreffens von Leistungen. In diesem besonderen Fall ist die Bestimmung über die Re-
duktion der Geldleistungen um den Betrag der Sachleistungen anzuwenden, welche von der 
Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats gewährt werden. 

Dieser BUC ermöglicht es der Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, die Institu-
tion des zuständigen Mitgliedstaats über Änderungen der Sachleistungen, die nach seinen 
Rechtsvorschriften gewährt werden, zu informieren, damit die zuständige Institution gegebe-
nenfalls den Betrag der Geldleistungen anpassen kann. 

Es obliegt der zuständigen Institution, welche Sachleistungen für die Reduktion der Geldleis-
tungen berücksichtigt werden.  

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

U.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED.  
 

SED Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

 34 31 

S005N ✓ ✓ 

Tabelle 99: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_17a 

U.3 Anwendungsfälle 

U.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

U.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats, wel-
che Informationen über etwaige Änderungen in Bezug auf Sachleistungen bei Pflegebe-
dürftigkeit an das Institut des zuständigen Mitgliedstaats sendet. 
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• Anderer Teilnehmer: Die Institution im zuständigen Mitgliedstaat, welche von der Insti-
tution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats Informationen über etwaige Änderun-
gen im Zusammenhang mit Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit erhält. 

U.3.1.2 Auslöser 

Die Institution des Aufenthalts-/Wohnortmitgliedstaats teilt der Institution des zuständigen 
Mitgliedstaats mit, dass sich der Betrag der Sachleistungen, die mit SED S003N mitgeteilt wur-
den, geändert hat. 

U.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person wohnt oder hält sich außerhalb des zuständigen Mitgliedstaats auf. Die 
versicherte Person erhält Sachleistungen bei Pflegebedürftigkeit im Aufenthalts-/Wohnortmit-
gliedstaat. 

Der BUC S_BUC 15 oder S_BUC 17 hat in diesem Fall bereits zwischen beiden Staaten stattge-
funden. 

U.3.1.4 Nachbedingung  

Gegebenenfalls korrigiert die zuständige Institution den Betrag ihrer Geldleistungen bei Pflege-
bedürftigkeit an.  

U.3.1.5 Verwandte BUCs 

Der S_BUC_15 oder S_BUC_17 muss im Vorfeld ausgeführt worden sein. 

U.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im Aufenthalts-/Wohnortmitglied-
staats) identifiziert den zuständigen Mitgliedstaat und die entsprechende Institution in 
diesem Staat, indem er prüft, welche Institution das S001N bzw. S056N übermittelt hat. 

(2) Der Starter stellt ein S005N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S005N. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann jeder Teilnehmer Ad-hoc Informa-
tionen anfordern. 

I. Der Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Informa-
tion). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 
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Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer den Ge-
schäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) 
weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer eine Erin-
nerung an den Starter schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: SED zurückziehen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) kann der Starter das gesendete S005N 
zurückziehen.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_06 (SED zurückziehen). 

II. Optional kann der Starter das S005N erneut senden. 

III. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADD: SED ablehnen 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer das erhal-
tene SED S005N ablehnen.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_09 (SED ablehnen). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA und ADB können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S005N) ge-
startet werden. 

• Alternative Abläufe ADC und ADD können nur einmal pro Instanz des SEDs gestartet 
werden. 
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U.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_17a (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

Abbildung 18: BPMN Diagramm S_BUC_17a 

U.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 
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SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S005N 25 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S005N Information über Än-
derung des Anspruchs 
auf Sachleistungen - 
Pflege 

Tabelle 100: SED Nummern und Versionen S_BUC_17a 

U.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Keine 

U.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

U.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S005N Erlaubt 

Tabelle 101: Anhänge je SED S_BUC_17a 

U.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Ja 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Ja 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 
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Tabelle 102: Administrative Subprozesse S_BUC_17a 

U.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 103: Horizontale Subprozesse S_BUC_17a 
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V Geschäftsprozess S_BUC_18 - Anforderung einer Anspruchsbeschei-
nigung für ehemalige Grenzgänger 

V.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Gemäß der Verordnung (Art. 28 der VO (EG) Nr. 883/2004 und Art. 29 der VO (EG) Nr. 
987/2009) hat ein ehemaliger Grenzgänger, der aufgrund von Alter oder Invalidität in Pension 
gegangen ist - sowie seine Familienangehörigen oder seine Hinterbliebenen - unter bestimm-
ten Voraussetzungen Anspruch auf Sachleistungen in jenem Mitgliedstaat, in welchem er/sie 
eine solche Tätigkeit als Grenzgänger ausgeübt hat/haben. 

Dieser BUC ermöglicht es der Institution, welche die Kosten für die Sachleistungen trägt, die 
dem pensionierten ehemaligen Grenzgänger und seinen Familienangehörigen oder seinen Hin-
terbliebenen in ihrem / ihren jeweiligen Wohnortmitgliedstaat(en) gewährt werden, die erfor-
derlichen Informationen aus dem ehemaligen Beschäftigungsmitgliedstaat zu erhalten, um der 
betreffenden Person eine Anspruchsbescheinigung auszustellen oder nicht auszustellen. 

Die Antwort der Institution des früheren Beschäftigungsmitgliedstaats gibt der zuständigen In-
stitution die erforderlichen Informationen, um festzustellen, ob die betreffende Person im 
früheren Beschäftigungsstaat weiterhin Sachleistungen erhalten darf. 

Der ehemalige Grenzgänger und - in jenen Ländern, die nicht in Anhang III der Verordnung (EG) 
Nr. 883/2004 aufgeführt sind - dessen Familienangehörige können Anspruch auf Fortsetzung 
der Behandlung in jenem Mitgliedstaat haben, in dem sie zuletzt gearbeitet haben, wenn diese 
Behandlung in diesem Mitgliedstaat schon vor dem Anfall der Alters- oder Invaliditätspension 
begonnen wurde. 

Darüber hinaus haben der ehemalige Grenzgänger und seine Familienangehörigen sowie seine 
Hinterbliebenen Anspruch auf alle Sachleistungen in dem früheren Beschäftigungsmitglied-
staat, wenn der ehemalige Grenzgänger in den letzten fünf Jahren vor dem Zeitpunkt des An-
falls der Alters- oder Invaliditätspension mindestens zwei Jahre als Grenzgänger tätig war. Dies 
gilt nur in jenen Fällen, in denen sowohl der zuständige Mitgliedstaat als auch der frühere Be-
schäftigungsstaat in Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 aufgeführt sind. Dies sind 
derzeit: Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und Portugal. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

V.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED.  
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SED Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

 28 29 

S006N ✓ ✓ 

S007N ✓ ✓ 

S008N ✓ ✓ 

S130N  ✓ 

S050N ✓ ✓ 

Tabelle 104: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_18 

V.3 Anwendungsfälle 

V.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

V.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die Institution des zuständigen Mitgliedstaats, welche die 
Kosten für die Sachleistungen trägt, die einem pensionierten ehemaligen Grenzgänger 
und seinen Familienangehörigen oder seinen Hinterbliebenen in ihren jeweiligen Woh-
nortmitgliedstaaten gewährt werden und die die erforderlichen Informationen erhalten 
muss, um das mobile Dokument S3 oder das SED S008N für die betreffende Person aus-
zustellen oder nicht. 

• Anderer Teilnehmer: Die Institution eines oder mehrerer ehemaliger Beschäftigungs-
mitgliedstaaten, die dem zuständigen Träger die Informationen zur Verfügung stellen, 
die erforderlich sind, um festzustellen, ob ein pensionierter ehemaliger Grenzgänger 
und seine Familienangehörigen oder seine Hinterbliebenen berechtigt sind, weiterhin 
Sachleistungen in dem ehemaligen Beschäftigungsmitgliedstaat zu erhalten. 

• Antragsteller: In diesem BUC ist der Antragsteller der pensionierte Grenzgänger und / 
oder seine Familienangehörigen oder seine / ihre Hinterbliebenen, welche ein mobiles 
Dokument S3 anfordern. 

V.3.1.2 Auslöser 

Der pensionierte Grenzgänger und / oder seine Familienangehörigen oder seine Hinterbliebe-
nen fordern von der zuständigen Institution ein mobiles Dokument S3 an und die zuständige 
Institution verfügt nicht über die erforderlichen Informationen, um zu entscheiden, ob die be-
treffende Person einen Anspruch auf Sachleistungen gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG) 
883/2004 besitzt oder nicht. 

V.3.1.3 Vorbedingung 

Es gibt zwei verschiedene Voraussetzungen. In beiden Fällen behauptet die betreffende Person 
ein ehemaliger Grenzgänger zu sein, der aufgrund von Alter oder Invalidität in den Ruhestand 
getreten ist oder ein Familienangehöriger/ein Hinterbliebener des ehemaligen Grenzgängers. 
Die Person wohnt in einem anderen Mitgliedstaat als dem ehemaligen Beschäftigungsmitglied-
staat des ehemaligen Grenzgängers. 

- Fortsetzung der Behandlung: Die betroffene Person möchte eine Behandlung fortsetzen, die 
sie in dem früheren Beschäftigungsstaat begonnen hat. 
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- Anspruch auf alle Sachleistungen im ehemaligen Beschäftigungsstaat: Die betroffene Person 
möchte eine Anspruchsbescheinigung für alle Sachleistungen im ehemaligen Beschäftigungs-
staat. 

V.3.1.4 Nachbedingung  

Die Institution des früheren Beschäftigungsmitgliedstaats bestätigt der zuständigen Institution 
den Erhalt der Anspruchsbescheinigung für die betroffene Person. 

V.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

V.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im zuständigen Mitgliedstaat) identifi-
ziert den Mitgliedstaat der früheren Beschäftigung, in welchem der ehemalige Grenz-
gänger eine selbständige oder unselbständige Tätigkeit ausgeübt hat, und die entspre-
chende Institution in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S008N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S008N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S130N aus, in welchem er den Erhalt der Anspruchs-
bescheinigung bestätigt und sendet dieses an den Starter.  

(5) Der Starter erhält das S130N. 

 

Alternative Abläufe 

Alternativer Ablauf A: Informationen über den Status anfordern  

Bei Schritt (2) kann der Starter weitere Informationen über den Status der Person als Grenz-
gänger oder Familienangehöriger eines Grenzgängers anfordern. 

I. Der Starter stellt ein S006N aus und sendet es an den anderen Teilnehmer. 

II. Der andere Teilnehmer erhält das S006N. 

III. Der andere Teilnehmer stellt ein S007N aus, in welchem er der zuständigen Institu-
tion die erforderlichen Informationen zur Verfügung stellt, damit dieser feststellen 
kann, ob der Betreffende im früheren Beschäftigungsstaat (weiterhin) Anspruch auf 
Sachleistungen hat und sendet dieses an den Starter.  

IV. Der Starter erhält das S007N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. Falls die betroffene Person nicht den Status 
Grenzgänger oder Familienangehöriger eines Grenzgängers besitzt, wird der BUC 
hier beendet. Ansonsten wird er bei Schritt (3) weitergeführt. 

Alternativer Ablauf B:  

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter einen Widerspruch gegen das 
Datum der Anspruchsbescheinigung melden. 

I. Der Starter sendet ein S050N an den anderen Teilnehmer, in welchem er den Wi-
derspruch meldet. 
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II. Der andere Teilnehmer erhält das S050N 

III. Der andere Teilnehmer sendet ein S130N an den Starter, in welchem er das korri-
gierte Datum der Anspruchsbescheinigung angibt. 

IV. Der Starter erhält das S130N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) oder „alternativer Ablauf A“ Schritt (II) 
kann der andere Teilnehmer Ad-hoc Informationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) oder „alternativer Ablauf A“ Schritt (IV) 
kann der Starter Ad-hoc Informationen vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) oder zwischen „alter-
nativer Ablauf A“ Schritt (II) und Schritt (III) kann der andere Teilnehmer den Geschäfts-
fall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben Mitgliedstaates) weiter-
leiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) oder „alternativer Ablauf A“ Schritt (II) 
kann der Starter eine Erinnerung an den anderen Teilnehmer schicken, um an eine 
ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 
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II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe B, HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf A kann nur einmal gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S006N bzw. 
S008N) gestartet werden. 

V.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_18 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  

 

 

Abbildung 19: BPMN Diagramm S_BUC_18 
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V.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S006N 26 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S006N Anfrage zum Status – 
Ehemalige/r Grenz-
gänger/in – Familien-
angehörige/r eines 
ehemaligen Grenzgän-
gers/einer ehemaligen 
Grenzgängerin 

S007N 27 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S007N Information zum Sta-
tus – Ehemalige/r 
Grenzgänger/in – Fa-
milienangehörige/r ei-
nes ehemaligen Grenz-
gängers/einer ehema-
ligen Grenzgängerin 

S008N 28 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S008N Anspruchsbescheini-
gung – Ehemalige/r 
Grenzgänger/in – Fa-
milienangehörige/r ei-
nes ehemaligen Grenz-
gängers/einer ehema-
ligen Grenzgängerin 

S130N 29 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S130N Bestätigung des Ein-
gangs der Anspruchs-
bescheinigung - ehe-
malige/r Grenzgän-
ger/in 

S050N 04 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S050N Widerspruch gegen 
Datum 

Tabelle 105: SED Nummern und Versionen S_BUC_18 

V.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S006N S007N 

S008N S130N 
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S050N S130N 

Tabelle 106: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_18 

V.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

V.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S006N Erlaubt 

S007N Erlaubt 

S008N Erlaubt 

S130N Erlaubt 

S050N Erlaubt 

Tabelle 107: Anhänge je SED S_BUC_18 

V.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 108: Administrative Subprozesse S_BUC_18 
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V.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 109: Horizontale Subprozesse S_BUC_18 
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W Geschäftsprozess S_BUC_18a - Widerruf der Anspruchsbescheini-
gung eines ehemaligen Grenzgängers / Familienangehörigen eines 
ehemaligen Grenzgängers 

W.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Gemäß der Verordnung (Art. 28 der VO (EG) Nr. 883/2004 und Art. 29 der VO (EG) Nr. 
987/2009) hat ein ehemaliger Grenzgänger, der aufgrund von Alter oder Invalidität in Pension 
gegangen ist - sowie seine Familienangehörigen oder seine Hinterbliebenen - unter bestimm-
ten Voraussetzungen Anspruch auf Sachleistungen in jenem Mitgliedstaat , in welchem er/sie 
eine solche Tätigkeit als Grenzgänger ausgeübt hat/haben. 

In diesem besonderen Fall kann die zuständige Institution der Institution des / der ehemalige 
Beschäftigungsstaat(en) mitteilen, dass der ehemalige Grenzgänger oder seine Familienange-
hörigen oder seine Hinterbliebenen keinen Anspruch mehr auf Sachleistungen in dem / den 
ehemaligen Beschäftigungsstaat(en) des Grenzgängers auf Kosten des zuständigen Trägers ha-
ben. 

Die Institution des / der ehemaligen Beschäftigungsstaat(en) bestätigt der zuständigen Institu-
tion die Stornierung des Anspruchsbescheinigung. 

Dieser besondere Fall ist in den Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und Nr. 987/2009 nicht vor-
gesehen, kann jedoch sowohl für die zuständige Institution als auch für die Institution des ehe-
maligen Beschäftigungsstaats bei der Verwaltung des Anspruchs auf Sachleistungen hilfreich 
sein. 

Dieser BUC ist bilateral. Wenn die Löschung von Ansprüchen an mehr als einen Beschäftigungs-
mitgliedstaat (als Gegenpartei) geschickt werden muss, wird für jede Gegenpartei ein eigener 
Fall eröffnet. 

W.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED.  
 

SED Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

 28 29 

S077N ✓ ✓ 

S131N  ✓ 

S050N ✓ ✓ 

Tabelle 110: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_18a 
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W.3 Anwendungsfälle 

W.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

W.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die zuständige Institution informiert den ehemaligen Be-
schäftigungsstaat, dass der ehemalige Grenzgänger oder seine Familienangehörigen 
oder seine Hinterbliebenen keinen Anspruch mehr auf Sachleistungen im ehemaligen 
Beschäftigungsstaat haben. 

• Anderer Teilnehmer: Die Institution des ehemaligen Beschäftigungsstaats, wird von der 
zuständigen Institution darüber informiert, dass der ehemalige Grenzgänger oder seine 
Familienangehörigen oder seine Hinterbliebenen keinen Anspruch mehr auf Sachleis-
tungen in dem ehemaligen Beschäftigungsstaat haben. 

W.3.1.2 Auslöser 

Die zuständige Institution stellt fest, dass der ehemalige Grenzgänger oder seine Familienange-
hörigen oder seine Hinterbliebenen in dem ehemaligen Beschäftigungsstaat, der ursprünglich 
den Empfang der Anspruchsbestätigung durch Übermittlung eines SED S130N bestätigt hatte, 
keinen Anspruch mehr auf Sachleistungen in dem ehemaligen Beschäftigungsstaat haben. 

W.3.1.3 Vorbedingung 

Der ehemalige Grenzgänger oder seine Familienangehörigen oder seine Hinterbliebenen woh-
nen oder halten sich in einem anderen Mitgliedstaat als dem ehemaligen Beschäftigungsstaat 
auf. 

Die betroffene Person ist ein ehemaliger Grenzgänger oder Familienangehöriger oder Hinter-
bliebener des ehemaligen Grenzgängers. 

Der ehemalige Grenzgänger oder seine Familienangehörigen oder seine Hinterbliebenen hat-
ten zuvor Anspruch auf Sachleistungen in dem früheren Beschäftigungsstaat. Der Anspruch auf 
Sachleistungen wurde ursprünglich vom ehemaligen Beschäftigungsstaat mittels eines S130N 
an den zuständigen Mitgliedstaat bestätigt. 

W.3.1.4 Nachbedingung  

Die Institution des ehemaligen Beschäftigungsstaats bestätigt den Erhalt der Stornierung der 
Anspruchsbescheinigung an die zuständige Institution. 

W.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

W.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die Institution im zuständigen Mitgliedstaat) identifi-
ziert den früheren Beschäftigungsstaat, welcher den Empfang der Anspruchsbestäti-
gung durch Übermittlung eines SED S130N bestätigt hat und die entsprechende Institu-
tion in diesem Staat. 

(2) Der Starter stellt ein S077N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. 
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(3) Der andere Teilnehmer erhält das S077N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S131N aus, in welchem er den Erhalt des S077N und 
die Stornierung des Anspruchs bestätigt und sendet dieses an den Starter. 

(5) Der Starter erhält die S131N. 

 

Alternative Abläufe 

Alternativer Ablauf A: Widerspruch gegen das Datum  

Bei Schritt (5) kann der Starter einen Widerspruch gegen das Datum der Stornierung des An-
spruchs, welches im S131N eingetragen ist, senden. 

I. Der Starter stellt ein S050N aus und sendet es an den anderen Teilnehmer. 

II. Der andere Teilnehmer erhält das S050N. 

III. Der andere Teilnehmer stellt ein S131N aus, in welchem er ein neues Datum der 
Stornierung angibt und sendet dieses an den Starter. 

IV. Der Starter erhält das S131N. 

V. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der andere Teilnehmer Ad-hoc In-
formationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 
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Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (3) kann der Starter eine Erinnerung an 
den anderen Teilnehmer schicken, um an eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe A, HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S077N) ge-
startet werden. 

• Das S077N muss an alle aktiven Teilnehmer gesendet werden. 

• Das S131N muss an den Starter gesendet werden. 

• Das S050N muss an jenen Teilnehmer gesendet werden, mit dessen Datum der Starter 
nicht einverstanden ist. 

W.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_18a (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  
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Abbildung 20: BPMN Diagramm S_BUC_18a 

W.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S077N 30 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S077N Widerruf der An-
spruchsbescheinigung 
– Ehemalige/r Grenz-
gänger/in – Familien-
angehörige/r eines 
ehemaligen Grenzgän-
gers/einer ehemaligen 
Grenzgängerin 

S131N 31 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S131N Bestätigung des Wi-
derrufs der Anspruchs-
bescheinigung - 
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ehemalige/r Grenz-
gänger/in 

S050N 04 02 egda.sozvers.at:transit:v3.0.0:SED_S050N Widerspruch gegen 
Datum 

Tabelle 111: SED Nummern und Versionen S_BUC_18a 

W.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S077N S131N 

S050N S131N 

Tabelle 112: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_18a 

W.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

W.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S077N Erlaubt 

S131N Erlaubt 

S050N Erlaubt 

Tabelle 113: Anhänge je SED S_BUC_18a 

W.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 
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AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 

AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 114: Administrative Subprozesse S_BUC_18a 

W.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 115: Horizontale Subprozesse S_BUC_18a 
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X Geschäftsprozess S_BUC_24 – Zusammenrechnung von Zeiten – Art 
des Versicherungsrisikos: Krankheit, Mutterschaft oder Vaterschaft 

X.1 Kontext des Geschäftsprozesses 

Wie in der Verordnung vorgeschrieben (Art. 6 der Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 und 
Art. 12 der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009), sollte die zuständige Institution ei-
nes Mitgliedstaats Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbständigen Er-
werbstätigkeit oder Wohnzeiten, die nach den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats 
zurückgelegt wurden, berücksichtigen als ob es sich um Zeiten handeln würde, die nach den 
für diese Institution geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt worden sind. 

Dieser Business Use Case (kurz „BUC“) beschreibt die Situation, wo sich die zuständige Institu-
tion an die Institutionen der Mitgliedstaaten, deren Rechtsvorschriften für die betroffene Per-
son ebenfalls gegolten haben wendet, um sämtliche Zeiten zu bestimmen, die der Versicherte 
nach deren Rechtsvorschriften zurückgelegt hat. 

Gemäß den neuen Bestimmungen können Informationen über relevante Versicherungszeiten, 
Beschäftigungsverhältnisse, Selbstständigkeit oder Wohnort nur von der zuständigen Institu-
tion angefordert werden. Es gibt kein mobiles Dokument, das direkt an die betreffende Person 
ausgestellt werden könnte. 

Dieser BUC ist bilateral, das bedeutet, dass neben dem Starter nur ein weiterer Teilnehmer 
eines anderen Mitgliedstaates beteiligt sein kann. 

X.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Basis für diesen BUC bilden die folgenden Verordnungen: 

• Grundverordnung (EG) Nr. 883/2004 

• Durchführungsverordnung (EG) Nr. 987/2009 
 

Die folgende Tabelle zeigt die SEDs, welche in diesem BUC aus nationaler Sicht verwendet wer-
den und die rechtlichen Grundlagen je SED. 
 

SED 
Grundverordnung (883/2004) Durchführungsverordnung (987/2009) 

6 12(1) 

S040N 
✓ ✓ 

S041N 
✓ ✓ 

Tabelle 116: Rechtliche Grundlagen je SED S_BUC_24 

X.3 Anwendungsfälle 

X.3.1 Beschreibung der Anwendungsfälle 

X.3.1.1 Teilnehmer 

• Starter des Geschäftsfalls: Die zuständige Institution des Mitgliedstaates, in welchem 
die Person versichert ist.  
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• Anderer Teilnehmer: Die Institution eines anderen Mitgliedstaates, dessen Rechtsvor-
schriften für die betroffene Person ebenfalls gegolten haben. 

X.3.1.2 Auslöser 

Die zuständige Institution, deren Rechtsvorschriften den Erwerb, die Aufrechterhaltung, die 
Dauer oder das Wiederaufleben des Anspruchs auf Leistungen bei Krankheit, Mutterschaft und 
gleichgestellte Vaterschaft von den zurückgelegten Zeiten abhängig machen, benötigt eine Be-
stätigung der relevanten Zeiten, welche die betreffende Person nach den Rechtsvorschriften 
eines anderen Mitgliedstaats zurückgelegt hat. 

X.3.1.3 Vorbedingung 

Die versicherte Person gibt an, Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selb-
ständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten nach den Rechtsvorschriften eines anderen als 
des zuständigen Mitgliedstaats zurückgelegt zu haben. Diese Zeiten sind so zu berücksichtigen 
als ob es sich um Zeiten handeln würde, die nach den für die zuständige Institution geltenden 
Rechtsvorschriften zurückgelegt worden sind. 

X.3.1.4 Nachbedingung  

Der zuständige Mitgliedstaat wird darüber informiert, dass die betreffende Person entweder 
keine Zeiten zurückgelegt hat oder die beantragten Zeiten nach den Rechtsvorschriften eines 
anderen Mitgliedstaats als des zuständigen Mitgliedstaats zurückgelegt hat. Falls die versi-
cherte Person die beantragten Zeiten zurückgelegt hat, können sie zusammengerechnet wer-
den. 

X.3.1.5 Verwandte BUCs 

Keine 

X.3.1.6 Szenarien 

(1) Der Starter dieses Geschäftsfalls (die zuständige Institution) identifiziert den Mitglieds-
staat, in welchem die versicherte Person Versicherungszeiten, Beschäftigungszeiten, 
Zeiten einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder Wohnzeiten zurückgelegt hat und die 
entsprechende Institution in diesem Staat.  

(2) Der Starter stellt ein S040N aus und sendet dieses an den anderen Teilnehmer. Eine 
Instanz dieses BUCs betrifft jeweils nur eine Art von Versicherungsrisiko (d.h. Krankheit, 
Mutterschaft oder Vaterschaft) und jeweils nur einen Mitgliedstaat. Der Starter wird 
diesen BUC möglicherweise mehrmals ausführen, um alle zurückgelegten Zeiten in ver-
schiedenen Mitgliedstaaten für jede Art von Leistungen für eine versicherte Person an-
zufordern. 

(3) Der andere Teilnehmer erhält das S040N. 

(4) Der andere Teilnehmer stellt ein S041N aus, und informiert so den Starter, dass die be-
treffende Person entweder keine Zeiten oder die vom Starter beantragten Zeiten unter 
dessen Rechtsvorschriften zurückgelegt hat und sendet das S041N an den Starter. 

(5) Der Starter erhält das S041N. 
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Alternative Abläufe unter Verwendung horizontaler Subprozesse 

Alternativer Ablauf HA: Ad-hoc Informationen anfordern – anderer Teilnehmer 
(H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer Ad-hoc Informationen vom Starter anfordern. 

I. Der andere Teilnehmer startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc 
Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf HB: Ad-hoc Informationen anfordern – Starter (H_BUC_01_Subprocess) 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (5) kann der Starter Ad-hoc Informationen 
vom anderen Teilnehmer anfordern. 

I. Der Starter startet den H_BUC_01_Subprocess (Austausch von Ad-hoc Information). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

 

Alternative Abläufe unter Verwendung administrativer Subprozesse 

Alternativer Ablauf ADA: Geschäftsfall weiterleiten 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt zwischen Schritt (3) und Schritt (4) kann der andere Teil-
nehmer den Geschäftsfall an eine andere zuständige Institution (innerhalb desselben 
Mitgliedstaates) weiterleiten.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_05 (Geschäftsfall weiterleiten). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADB: Erinnerung senden - Starter 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach Schritt (2) bzw. nach „Alternativer Ablauf HB“ 
Schritt (I) kann der Starter eine Erinnerung an den anderen Teilnehmer schicken, um an 
eine ausständige Information zu erinnern.  

I. Der Starter startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 

Alternativer Ablauf ADC: Erinnerung senden – anderer Teilnehmer 

Zu jedem beliebigen Zeitpunkt nach „Alternativer Ablauf HA“ Schritt (I) kann der an-
dere Teilnehmer eine Erinnerung an den Starter schicken, um an eine ausständige In-
formation zu erinnern.  

I. Der andere Teilnehmer startet den AD_BUC_07 (Erinnerung senden). 

II. Dieser alternative Ablauf endet hiermit. 
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Der folgende administrative Subprozess wird verwendet, wenn eine fehlerhafte Nachricht er-
halten wurde und kann zu jedem Zeitpunkt im Prozess (nach Erhalt eines SEDs) gestartet wer-
den: 

AD_BUC_11 (Business Exception) 

 

Der folgende administrative Subprozess kann immer nach Erhalt eines Start-SEDs angestoßen 
werden. Dieser bewirkt eine Umleitung des Falles an eine andere Institution: 

AD_BUC_12 (Teilnehmer ändern)  

 

Spezielle Einschränkungen: 

• Alternative Abläufe HA, HB, ADB und ADC können mehrmals gestartet werden. 

• Alternativer Ablauf ADA kann nur einmal (zum Zeitpunkt des Erhalts des S040N) ge-
startet werden. 

X.3.2 Grafische Darstellung 

Folgende Darstellungen beschreiben den Ablauf des Basisprozesses für den S_BUC_24 (ohne 
Verwendung administrativer und horizontaler Subprozesse).  
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Abbildung 21: BPMN Diagramm S_BUC_24 

X.3.3 Verwendete SEDs 

Folgende fachliche SEDs werden in diesem BUC verwendet. Die Angabe von EBNR und EART 
werden für die Übermittlung via DDS in der Paketinformation benötigt (siehe dazu EGDA-EESSI-
Organisationsbeschreibung). 

 

SED  EBNR EART Schema Namespace Beschreibung 

S040N 19 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S040N Auskunftsersuchen zu 
Zeiten - Art des Versi-
cherungsrisikos: 
Krankheit, Mutter-
schaft oder Vater-
schaft 

S041N 20 03 egda.sozvers.at:transit:v4.0.0:SED_S041N Antwort auf Aus-
kunftsersuchen zu 
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Zeiten - Art des Versi-
cherungsrisikos: 
Krankheit, Mutter-
schaft oder Vater-
schaft 

Tabelle 117: SED Nummern und Versionen S_BUC_24 

X.3.3.1 Anfrage-Antwort Regeln 

Folgende SEDs bilden eine logische Abfolge als Anfrage-Antwort Paar ab.  

 

Anfrage SED  Antwort SED 

S040N S041N 

Tabelle 118: Anfrage-Antwort Paare S_BUC_24 

X.3.3.2 Mögliche Transaktionszustände 

Für diesen Geschäftsprozess sind die folgenden Transaktionszustände erlaubt (siehe Publizie-
rung EGDA - Datenaustausch über das EESSI-System/Technische Dateien). Der Sender kann das 
SED an den Empfänger mit der jeweiligen Case Action übermitteln. Jegliche weiteren Kombina-
tionen sind invalide und werden vom nationalen Adapter zurückgewiesen. 

X.3.3.3 Anhänge 

Für die folgenden Fachlichen SEDs ist das Übermitteln von Anhängen erlaubt: 

 

SED Anhang  

S040N Erlaubt 

S041N Erlaubt 

Tabelle 119: Anhänge je SED S_BUC_24 

X.3.4 Administrative Subprozesse 

Folgende administrative Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

AD_BUC_01  Geschäftsfall schließen Nein 

AD_BUC_02 Geschäftsfall wiederöffnen Nein 

AD_BUC_03 Partner hinzufügen Nein 

AD_BUC_04 Partner entfernen Nein 

AD_BUC_05 Geschäftsfall weiterleiten Ja 

AD_BUC_06 SED zurückziehen Nein 

AD_BUC_07 Erinnerung senden Ja 
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AD_BUC_08 Inhalt des SEDs klären Nein 

AD_BUC_09 SED ablehnen Nein 

AD_BUC_10 SED aktualisieren Nein 

AD_BUC_11 Business Exception Ja 

AD_BUC_12 Teilnehmer ändern Ja 

Tabelle 120: Administrative Subprozesse S_BUC_24 

 

X.3.5 Horizontale Subprozesse 

Folgende horizontale Subprozesse dürfen in diesem Geschäftsprozess verwendet werden. 

 

Sub-Prozess Name Verwendung 

H_BUC_01_Sub-
process 

Austausch von Ad-hoc Information Ja 

H_BUC_02_Sub-
process 

Wohnstaat ermitteln Nein 

H_BUC_03a_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Benachrichti-
gung 

Nein 

H_BUC_03b_Sub-
process 

Änderung des anzuwendenden Rechts – Informations-
anfrage 

Nein 

H_BUC_04_Sub-
process 

Kostenverrechnung verwaltungsmäßige Kontrolle /ärzt-
liche Untersuchung 

Nein 

H_BUC_05_Sub-
process 

PIN Anfrage  Nein 

H_BUC_06_Sub-
process 

Weiterleitung von Forderungen/Dokumenten/Informa-
tionen 

Nein 

H_BUC_07_Sub-
process 

Sterbemitteilung Nein 

H_BUC_08_Sub-
process 

Austausch von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_09_Sub-
process 

Mitteilung von medizinischen Informationen Nein 

H_BUC_10_Sub-
process 

Anfrage zu verwaltungsmäßiger Kontrolle Nein 

Tabelle 121: Horizontale Subprozesse S_BUC_24 
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